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Vorwort

VORWORT

Das Land Brandenburg braucht starke, attraktive, unverwechselba-
re Kommunen, um im Wettstreit mit anderen Regionen bestehen 
zu können. Auch die kleinen Städte und Gemeinden auf dem Land 
können und müssen sich entwickeln, Chancen ergreifen, auf Quali-
tät setzen im Interesse des eigenen Erfolgs. 

Ländliche Räume sind Lebensraum und Arbeitsplatz für etwa zwei 
Drittel der Brandenburger Bevölkerung. Ländliche Regionen kämp-
fen besonders mit dem demografi schen Wandel und spüren den 
Bedeutungsgewinn der großen Städte. Dennoch haben Kleinstädte 
und Dörfer auch Chancen für eine erfolgreiche Entwicklung, wenn 
sie auf eine räumliche Ordnung, eine bedarfsgerechte Infrastruktur 
und qualitätsvolle Bauten in einem ansprechenden Ortsbild achten. 
Dieser Leitfaden „Gutes Planen und Bauen in kleinen Städten und 

Gemeinden“ stellt als Arbeitshilfe für Kommunen, Bauherrinnen und Bauherren zusammen, was 
dazu beitragen kann.

Gutes Planen und Bauen auf dem Land ist kein neues Thema. Schon in den 1990er Jahren rück-
te im Zuge der einsetzenden baulichen Erneuerung die Suche nach der Unverwechselbarkeit 
des baulichen Kulturerbes in das öffentliche Bewusstsein. Zahlreiche Konzepte zur Stadtent-
wicklung und Dorferneuerung entstanden. Aufbruchstimmung und Gestaltungswille waren groß. 
Inzwischen aber sind etliche Konzepte zur Stadt- und Dorfentwicklung in die Jahre gekommen. 
Teilweise müssen sie überarbeitet werden, um der Aufgabenverteilung zwischen den Orten, den 
sich wandelnden Nutzerbedürfnissen sowie der demografi schen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Entwicklung gerecht werden zu können. 

Auch die Rahmenbedingungen für das Zusammenwirken von privaten Bauherrinnen und Bau-
herren und öffentlicher Hand haben sich verändert. Gemeinden sind großfl ächiger und Planungs-
aufgaben komplexer geworden, gesetzliche Vorgaben wurden so umgestaltet, dass Bauherrin-
nen und Bauherren, Planerinnen und Planern mehr Verantwortung zukommt. Außerdem sind 
in den vergangenen Jahren im privaten und öffentlichen Bereich viele praktische Erfahrungen 
gesammelt worden, wie gutes Planen und Bauen in kleinen Städten und Gemeinden gelingen 
kann. Ein Gutachterteam der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg 
hat verschiedene Fallstudien in kleinen Orten in unserem Land durchgeführt und damit geholfen, 
den Blick zu schärfen für die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten in ländlichen Gebieten 
und für die Planungs-, Rechts- und Förderinstrumente, die in der Praxis von privater und von 
öffentlicher Seite genutzt werden können.

Die Ergebnisse des vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung beauftragten Gutachtens 
und die Erfahrungen von Expertinnen und Experten aus Nachbarministerien, Kommunen, Pla-
nungsbüros, Verbänden und Wissenschaft wurden ausgewertet. Handlungsempfehlungen wurden 
erarbeitet, die für alle beteiligten Partnerinnen und Partner unmittelbar nützlich sein können. 

Foto: Die Hoffotografen



6

Jede Stadt und jedes Dorf im Land Brandenburg hat jeweils eigene Besonderheiten, Herausfor-
derungen, Entwicklungschancen. Aber am Ende hängt es immer an den Menschen und ihrem 
Zusammenwirken, welche Ideen und Zielvorstellungen entwickelt und in die Tat umgesetzt wer-
den können. Auch diese Erkenntnis ist in diesen Leitfaden eingefl ossen.

Qualitätsvoll planen und bauen lässt sich besonders dort, wo Austausch und Zusammenarbeit 
vor Ort gepfl egt werden und möglichst alle an einem Strang ziehen. Ich wünsche mir, dass der 
Leitfaden als praxisbezogene Handreichung viele Nutzerinnen und Nutzer fi ndet und uns ge-
meinsam viel Erfolg beim guten Planen und Bauen in Brandenburg.
 

Kathrin Schneider
Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung 
des Landes Brandenburg

VORWORT
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IGut planen und bauen: 3 Hauptthemen

Das Bauen für Wohnen, Arbeiten und In-
frastruktur ist kein Selbstzweck – funktional, 
ansehnlich und kostengünstig muss es sein. 
Das Gebaute soll einen dauerhaften Wert ha-
ben. Außerdem prägt es unsere Umwelt und 
entscheidet darüber, ob die Menschen eine 
Stadt oder ein Dorf als angenehm empfi nden 
und ob diese Orte als Wohn- und Wirtschafts-
standorte geschätzt werden. In Zeiten des 
demografi schen Wandels und der schnellen 
Veränderung unserer Lebensgewohnheiten 
ist dies eine Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Stadt- und Gemeindeentwicklung. Das 
lässt sich nur erreichen, wenn die Beteiligten 
beim Planen und Bauen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten auf Qualität achten.

tik, Behörden und Bauherrinnen und Bauher-
ren orientieren. Konkret geht es darum, 
1. bestehende, oft historische Bausubs-

tanz zu erhalten und weiterzuentwickeln,
2. Bau lücken passend zur baulichen Um-

gebung zu nutzen und gegebenenfalls zu 
schließen, 

3. den öffentlichen Raum im Einklang mit 
dem ortstypischen Charakter intakt zu hal-
ten und bei Bedarf – etwa zur Stärkung 
des Einzelhandels – zu modernisieren. 

Baukultur: Was ist das?

Wenn von „Baukultur“ gesprochen wird, sind die 
Herstellung von gebauter Umwelt und der Umgang 
damit gemeint. Das schließt das Planen, Bauen, 
Umbauen und Instandhalten ein. Baukultur be-
schränkt sich nicht auf Architektur, sondern umfasst 
gleichermaßen Ingenieurbauleistungen, Stadt- und 
Regionalplanung sowie Landschaftsarchitektur. 
Die Qualität von Baukultur ergibt sich aus der Ver-
antwortung der gesamten Gesellschaft für ihre ge-
baute Umwelt und deren Pfl ege. (Quelle: BMVBS 
Kommunale Kompetenz Baukultur, 2012, S. 6)

Auf dem Land wird das Stadt- und Ortsbild 
zumeist durch gewachsene kleinteilige Struk-
turen und markante historische Gebäude 
bestimmt. Aber auch Straßenzüge, Plätze 
und Freifl ächen prägen den Charakter einer 
Gemeinde. Die Planungs- und Bauaufgaben 
auf dem Land sind ebenso vielfältig wie in 
größeren Städten und verdichteten Regio-
nen. Allerdings gibt es in kleinen Städten und 
Gemeinden besondere Anforderungen: Für 
Bewohnerinnen und Bewohner wie für Besu-
cherinnen und Besucher sind die Stadt- und 
Ortskerne besonders wichtig. Daran sollten 
sich die Anstrengungen von Kommunalpoli-

Im Stadtkern von Meyenburg 
(Landkreis Prignitz, Foto: MIL)

Dorfanger Märkisch Wilmersdorf 
(Landkreis Teltow-Fläming, Foto: MIL)

Ortskern von Großräschen 
(Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Foto: MIL)

GUT PLANEN UND BAUEN: 3 HAUPTTHEMEN
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 Altes wird neu in Damerow 
(Landkreis Uckermark, Foto: MIL)

Die Kommune hat dabei eine Schrittmacher- 
und Vorbildfunktion. Denn öffentliche Objekte 
wie das Rathaus, die Stadtbücherei und der 
Kindergarten prägen das jeweilige Ortsbild 
und wirken identitätsstiftend. Da wird jede 
gelungene Planung von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern ebenso positiv wahrgenom-
men wie jeder „Fehlgriff“ negativ. Solche öf-
fentlichen Leitinvestitionen bedürfen folglich 
einer besonders intensiven Prüfung durch 
die Gemeinde- oder Amtsverwaltung:

 Welche Aufgaben kann, welche muss das 
Vorhaben erfüllen? 

 Wie ist es um die Mindestnachfrage und 
den späteren Betriebsaufwand bestellt? 

 Wie fügt sich das Vorhaben in das bauli-
che Umfeld und den Charakter des Ortes 
ein? 

 Welche Erkenntnisse sind aus der früh-
zeitigen Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger zu berücksichtigen? 

Lassen sich diese Fragen überzeugend be-
antworten, können öffentliche Baumaßnah-
men und Projekte nicht nur baukulturelle 
Diskussionen anregen, sondern auch private 
Bauinvestitionen nach sich ziehen.

„Wir haben so gut gebaut, 
als wenn es unser Eigentum wäre.“ 
Horst Wilke, ehrenamtlicher Bürgermeister 
Neulewin

 
1. Vorhandenes nutzen

In vielen Gemeinden bedeutet Bauen heute, 
sich in erster Linie mit dem Bestand ausein-
anderzusetzen und private und öffentliche 
Planungen bestmöglich aufeinander abzustim-
men. Gelingt dies in den Stadt- und Ortskernen, 
sind auch gute Voraussetzungen für eine nach-
haltige bauliche Gesamtentwicklung gegeben. 

Zur Unverwechselbarkeit und Qualität eines 
Ortes gehört vor allem die Baugeschichte: 
Historische Gebäude vermitteln uns einen 
Eindruck davon, woher wir kommen und wer 
wir sind. Ein angemessener Umgang mit der 
alten Bausubstanz, der dafür sorgt, dass das 
Typische und das Besondere sichtbar bleibt 
oder noch betont wird, ist daher das A und O 
einer erfolgreichen Ortsentwicklung. Zeigt die 
Gemeinde hier, was sie kann und was ihr wich-
tig ist, ermutigt dies auch private Bauherrinnen 
und Bauherren zu Projekten ähnlicher Güte.

Alte Bausubstanz ist meist einzigartig und fügt 
sich dennoch harmonisch in das Ortsbild ein. 
Sie hat einen praktischen und einen emotio-
nalen Wert, auch wenn nicht jedes Gebäude 
unter Denkmalschutz steht. Die beste Be-
standspfl ege besteht darin, vorhandene Nut-
zungen aufrechtzuerhalten, auszubauen oder 
mit Rücksicht auf das Vorhandene zu verän-
dern. 

GUT PLANEN UND BAUEN: 3 HAUPTTHEMEN
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Praxisbeispiel Angermünde: Gutshaus Wilmersdorf (Landkreis Uckermark)

Das ehemalige Gutshaus im Angermünder Ortsteil Wilmersdorf aus dem späten 17. Jahr-
hundert ist architektur- und kulturgeschichtlich weit über den eigentlichen Ort hinaus von 
Bedeutung. Der zweistöckige Fachwerkbau mit Krüppelwalmdach, der bereits für den Ab-
bruch vorgesehen war, konnte durch die geschickte Verknüpfung von Sanierung und Mo-
dernisierung für die Region erhalten werden: Der Originalzustand des Gebäudes wurde mit 
hohem Aufwand unter Beachtung denkmalpfl egerischer Grundsätze bis 2006 so wieder-
hergestellt, dass trotzdem eine zeitgemäße Nutzung für Wohnen und Büro möglich wurde. 

Gutshaus Gut Wilmersdorf vor und nach der Sanie-
rung (Foto: Stefan Palme)

Vor jedem Neubau prüfen: 
Gibt es nutz- oder restaurierbare 
Bestandsbauten?

Wer als Bauherrin oder Bauherr historische 
Bauten und Anlagen im Sinne der örtlichen 
Entwicklung bewahren und erneuern will, 
braucht innovative und tragfähige Entwick-
lungs- und Betreiberkonzepte. Das kann – und 
soll – insbesondere eine zeitgemäße Wohn- 
oder Mischnutzung bedeuten. In vielen ländli-
chen Ortschaften tritt das Wohnen gegenüber 
dem Arbeiten mittlerweile in den Vordergrund. 
Alte Bauten in Stadt- und Ortskernen lassen 
sich entsprechend modernisieren, auch wenn 
beim Um- und Anbau Bezug auf die alten 
Baustile genommen und der bauzeitliche Ur-
sprung der Häuser gewahrt werden müssen. 

Wenn es um die Erhaltung baulicher Eigen-
arten und gewachsener Baustrukturen geht, 
sollte das Hauptaugenmerk auf den Baustof-
fen und Bauweisen liegen, die für die Region 
typisch sind. Ebenso wichtig ist jedoch die 

behutsame Verknüpfung von alter Bausubs-
tanz mit modernen Materialien und Techni-
ken, um aktuellen Nutzungsanforderungen 
wie Barrierefreiheit, Belichtung, Energieef-
fi zienz, nachhaltiger Bewirtschaftung und 
Brandschutz gerecht zu werden.

Markante Gebäude wie Ackerbürgerhäuser, 
Guts- und Herrenhäuser, Hofanlagen, Scheu-
nen, Fabrikgebäude, Speicher und Werkstät-
ten, die nicht mehr für ihren ursprünglichen 
Verwendungszweck gebraucht werden, stel-
len kleine Städte und Gemeinden vor be-
sondere Herausforderungen. Durch die Ein-
bettung in gewachsene Siedlungsstrukturen 
oder ihre Landschaftsbezüge sind solche gro-
ßen Bauprojekte für den Charakter des jewei-
ligen Ortes oft von wesentlicher Bedeutung. 
Gleichzeitig übersteigt der Finanzierungs- und 
Planungsbedarf häufi g die Möglichkeiten der 
Kommune bzw. der Bauherren. Die Wieder-
belebung eines solchen Ensembles beginnt 
häufi g mit der Suche nach einer geeigneten 
Nutzung und tragfähigen Finanzierung. 

GUT PLANEN UND BAUEN: 3 HAUPTTHEMEN
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Praxisbeispiel Oberbarnim: Offene Höfe in Ihlow (Landkreis Märkisch Oderland)

Ihlow ist ein dörfl icher Ortsteil der Gemeinde Oberbarnim. Seit dem Jahr 2000 sind in den 
„Offenen Höfen“ Wohn-, Büro- und Atelierräume mit Biohof, Ferienwohnung, Galerie und 
Antiquariat untergebracht. Den Anforderungen dieser modernen Nutzung entsprechend er-
hielten die Tore und Türen dank einer Glas-Holz-Konstruktion großfl ächige Lichtöffnungen. 
Der Hofraum wurde mithilfe traditioneller Kulturpfl anzen anspruchsvoll gestaltet. Es wurden 
regionaltypische neue Ton-Biberschwanzziegel zur Dacheindeckung der Scheune verwen-
det. Für die Restaurierungsmaßnahmen erhielt die Gemeinde in der Kategorie Umnutzung 
den 2. Preis im regionalen Wettbewerb „Regionaltypisches Bauen – klimafreundlich“. 

Zustand 1995/2012 (Fotos: Uwe Steinkamp)

GUT PLANEN UND BAUEN: 3 HAUPTTHEMEN

Praxisbeispiel Doberlug-Kirchhain: Gasthof Rautenstock (Landkreis Elbe-Elster)

Eines der bedeutendsten Bauten im barocken Doberluger Stadtkern ist der im 17. Jahrhun-
dert errichtete Gasthof Rautenstock, bestehend aus der imposanten und herrschaftlichen 
Frontbebauung zur Hauptstraße hin sowie aus rückseitigen Wirtschaftsgebäuden, die ei-
nen geräumigen Innenhof umschließen. Nach jahrelangem Leerstand seit den 1990er 
Jahren wurde das Haus von der Stadt erworben, an einen örtlichen Bauunternehmer 
veräußert und bis 2013 mit Hilfe der Städtebauförderung und weiterer Programme res-
tauriert. Der Rautenstock erhielt bei weitgehender Erhaltung der alten Bausubstanz des 
Vorderhauses eine neue Nutzung als Pension und macht das Stadtbild unverwechselbar.

Zustand 2008 vor der Sanierung (Foto: MIL) Zustand 2015 nach der Sanierung 
 (Foto: Stadt Doberlug-Kirchhain)
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Wo dauerhaft tragfähige Betreiberkonzepte 
und entsprechende Finanzierungsmittel von 
Eigentümerinnen und Eigentümern sowie ge-
gebenenfalls der unterstützenden Gemeinde 
nicht oder noch nicht vollständig gesichert 
sind, kann auch eine Zwischennutzung sinn-
voll sein.

GUT PLANEN UND BAUEN: 3 HAUPTTHEMEN

Praxisbeispiel Schwedt: Tabakspeicher Vierraden als Kunstbauwerk 
(Landkreis Uckermark)

In Schwedt-Vierraden, einer ehemals 
selbstständigen Ackerbürgerstadt, steht 
eine mit öffentlichen Mitteln und Stiftungs-
geldern teilsanierte ehemalige Tabakfabrik. 
Sie wird im Sommer regelmäßig vom ge-
meinnützigen Trägerverein im Sinne einer 
deutsch-polnischen Begegnungsstätte für 
Ausstellungen, Seminare und Veranstal-
tungen aller Art zur Verfügung gestellt. So 
gelingt es, den Dauerleerstand des alten, 
in seiner Substanz gesicherten Tabakspei-
chers zu verhindern. In der umfassend sanierten Fabrikantenvilla können Veranstaltungs-
räume und Übernachtungsmöglichkeiten von Vereinen, Gruppen, soziokulturellen Trägern, 
Unternehmen oder auch von Privatpersonen genutzt werden.

(Foto: kunstbauwerk e.V.)

Schlichte historische Bauten, wie sie oft in 
den kleinen Orten zu fi nden sind, erhalten 
ihren Charme meist dadurch, dass sie Teil 
eines Ensembles oder eines Straßenraums 
mit ähnlichen Bauten sind. Auf den Gesamt-
eindruck der Häuser und Hofanlagen samt 
Nebengebäuden und Freifl ächen ist daher 
besonders zu achten.

Praxisbeispiel Steinhöfel: Heinersdorfer Denkmalensemble (Landkreis Oder-Spree)

Das Denkmalensemble aus barockem 
Herrenhaus, Gutspark und Dorfkirche liegt 
im Ortsteil Heinersdorf. Das seit 1990 leer 
stehende Herrenhaus im Eigentum der 
Gemeinde wurde seitdem über viele Jah-
re durch verschiedene kleine Fördermaß-
nahmen gesichert und instandgesetzt, 
aufgrund des hohen Gesamtsanierungs-
bedarfs zunächst für kulturelle Zwischen-
nutzungen, betreut durch einen Verein und 
eine Bürgerinitiative. So bleibt die bedroh-
te historische Baustruktur trotz begrenzter 
Mittel mit ihrem identitätsstiftenden Charak-
ter für die örtliche Gemeinschaft erhalten.

(Foto: Gemeinde Steinhöfel)
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Bei Um- und Wiedernutzung alter 
Bauten müssen Bauherr oder Bauherrin 
und Kommune frühzeitig die richtigen 
Weichen stellen.

Umfangreiche Umbaumaßnahmen an iden-
titätsstiftenden Gebäuden eröffnen Kom-
munalpolitik und -verwaltung jedoch auch 
Chancen: Sie haben es in der Hand, die bau-
kulturelle Zielvorstellung und das konkrete 
Bauvorhaben langfristig im Ort zu verankern. 
Sie stellen Finanzen und Personal zur Verfü-
gung. Sie sorgen dafür, alle Beteiligten – An-

GUT PLANEN UND BAUEN: 3 HAUPTTHEMEN

wohnerinnen und Anwohner, Bauherrinnen 
und Bauherren, bürgerschaftliche Initiativen 
– von Anfang an in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Damit können sie die Bevöl-
kerung frühzeitig für das Projekt gewinnen 
und im besten Fall zu eigenem Engagement 
anregen. 

In Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) wurde ein alter 
Verwaltungsbau umgenutzt und durch einen mo-
dernen Anbau als zentrale städtische Infrastruktur 
ertüchtigt (Foto: MIL)

In Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) wurden 
die sanierten Budenhäuser zu neuen Wohneinhei-
ten verbunden (Foto: MIL)

Auch kleine Orte kennen industrielle Prägungen: 
die denkmalgeschützte Papierfabrik in Hohenofen 
(Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Foto: MIL)

Das Museum in Mühlberg (Landkreis Elbe-Elster) 
zählt zu den stadtbildprägenden, denkmalge-
schützten Großbauten (Foto: MIL)
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2. Neues wagen

Nicht nur ihre historische Baustruktur macht 
Kleinstädte und Dörfer einzigartig, sondern 
auch moderne Architektur, die an die bauliche 
und landschaftliche Umgebung anknüpft, ohne 
die eigene Entstehungszeit zu verleugnen. 

Keine Angst vor moderner Architektur: 
Neues Bauen kann das Alte auch in 
Kleinstädten und Dörfern vorteilhaft 
ergänzen.

Damit sind, um es klar zu sagen, nicht die 
Einheitsstilbauten gemeint, die seit einigen 
Jahrzehnten die traditionelle regionaltypi-
sche Bauweise insbesondere am Dorf- oder 
Stadtrand zurückgedrängt haben. Mit dem 
historischen Bestand haben diese Typenbau-
ten wenig gemein. Anders sieht es aus, wenn 
entlang von baukulturellen Gestaltungs-
leitlinien neu gebaut wird, die die regionale 
Bautradition aufgreifen und gleichzeitig das 
Zusammenwirken von Neubau und Bestand 
beachten. Gerade im Ortskern lässt sich 
dann die regionale Baugeschichte auf zeitge-
mäße Art und Weise fortschreiben. 

Der öffentlichen Hand kommt auch hier eine 
Vorbildfunktion zu, denn vor allem öffentli-
che Schlüsselprojekte setzen Maßstäbe der 
Baukultur. Generell ist mit Blick auf den Bau-
bestand eine umfassende Prüfung der Rah-
menbedingungen angezeigt: 

In Putlitz (Landkreis Prignitz) fügt sich das alte 
Amtshaus harmonisch in die Stadtkernstruktur ein 
(Foto: Hans-Joachim Stricker)

 Gibt es eine Alternative zum geplanten 
Neubau, z. B. die fl ächensparende Nut-
zung/Erweiterung vorhandener Bausubs-
tanz? 

 Welche funktionalen und städtebaulich- 
gestalterischen Anforderungen gelten? 

 Von welchen vergleichbaren Bauvorha-
ben andernorts können Bauherrinnen und 
Bauherren lernen oder positive Impulse 
beziehen?

 Empfi ehlt sich aufgrund der Bedeutung 
und des Qualitätsanspruchs des Vorha-
bens ein Planungswettbewerb? 

(Bau-)Geschichte selbstbewusst 
fortsetzen: durch stil- und 
materialgerechte Weiterentwicklung 
historischer Vorbilder.

Ortstypisch bauen heißt nicht, altmodisch zu 
bauen, aber wer Neues plant, muss sich ab-
stimmen und am Zusammenhang orientie-
ren. Zeugnisse guten Bauens auf dem Land 
zeichnen sich in der Regel durch handwerk-
liche und gestalterische Qualitätsarbeit aus. 
Dann kann ein Lückenschluss aufgrund der 
verwendeten ortstypischen Materialien und 
der städtebaulichen Einordnung zugleich 
einen neuen, zukunftsweisenden Akzent in 
der Bestandsumgebung setzen. Eine mo-
derne Architektursprache, die den histori-
schen Kontext berücksichtigt, erzielt eine 
Außenwirkung, die auf den gesamten Ort 
ausstrahlt. 
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Praxisbeispiel Wandlitz: Barnim-Panorama (Landkreis Barnim)

Das Barnim Panorama ist im September 
2013 aus dem Agrarmuseum Wandlitz 
und dem Naturparkzentrum Barnim her-
vorgegangen. Der dafür errichtete Neubau 
orientiert sich an dem regionaltypischen 
Dreiseithof und fügt sich damit in den Um-
gebungsbestand des dörfl ich geprägten 
Wandlitzer Ortskerns ein. Dem Architektur-
büro RW+ ist es gelungen, die klassische 
Gliederung aus gemauertem Stall, Scheu-
ne in Holzbauweise und Nebengebäude in 
eine zeitgenössische Formensprache zu übersetzen. Dank der frühzeitigen Beteiligung von 
Anwohnerinnen und Anwohnern sowie weiteren Interessierten aus der Gemeinde wurde 
der Neubau zudem erfolgreich in das Dorf integriert. Heute ist das Barnim Panorama nicht 
Fremdkörper, sondern Hingucker. 

(Foto: BTU Cottbus-Senftenberg)

Die neue Bebauung am Prenzlauer Marktplatz 
trägt der Nachbarschaft zur Marienkirche Rech-
nung (Landkreis Uckermark, Foto: MIL)

In Baruth (Landkreis Teltow-Fläming) entstand in 
der Kirchstraße ein schlichter Neubau, der die ört-
liche Bautradition aufgreift (Foto: MIL) 

In Luckau (Landkreis Dahme-Spreewald) wurde 
am Markt neu, aber in alter Maßstäblichkeit ge-
baut (Foto: MIL)
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Ortstypisch bauen geht überall.

Ob es um An- und Umbauten oder den kom-
pletten Neubau geht: Insbesondere im histori-
schen Bestand ist Planung mit Sachverstand 
für Architektur und Gestaltung vonnöten. Die 
Frage an die Planerinnen und Planer lautet: 
Unterstreicht das neue Gebäude auf seine 
Weise den ortstypischen Charakter, etwa 
durch die Kubatur, Bauweise und Fassaden-
struktur? Um einen Bezug zur Bautradition 
zu erreichen, bietet sich beispielsweise die 
Wiederverwendung von Baumaterial an. Alte 
Ziegelsteine etwa lassen sich je nach Erhal-
tungsgrad auch in ein modernes Wohn- oder 
Geschäftsgebäude integrieren. In der Re-
gion vorkommende und nachwachsende, ge-
sunde Baustoffe sollten ebenfalls in Betracht 
gezogen werden, im ländlichen Brandenburg 
z. B. Holz, Baulehm und Stroh. 

Ein schlichtes neues Stadthaus im historischen 
Kern von Angermünde (Landkreis Uckermark, 
Foto: Ute Walch)

In Templins Stadtkern entstanden neue Mietwoh-
nungen auf einer Brachfl äche (Landkreis Ucker-
mark, Foto: MIL)

Praxisbeispiel Biesenthal: Kita Wukaninchen (Landkreis Barnim)

Der Verein Wukaninchen e. V. auf dem 
Wukania Projektehof in der Kleinstadt Bie-
senthal hat es mit bemerkenswertem En-
gagement, mit Eigenleistungen und einer 
Spendensammlung geschafft, einen mo-
dernen Kita-Anbau aus Holz und regiona-
len Baustoffen zu gestalten, der sich an die 
1930er-Jahre-Architektur des bestehenden 
Gebäudes anlehnt und dabei die naturge-
prägte Umgebung berücksichtigt. Der sa-
nierte Altbau der Natur-Kita gilt als Modell-
haus für nachhaltiges Bauen in der Region 
und kann von Interessierten besichtigt wer-
den. www.wukaninchen.net

(Foto: BTU Cottbus-Senftenberg)
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Was zeichnet geglückte Neubauprojekte in 
ländlichen Räumen aus? Das Wichtigste im 
Überblick:

 architektonische Rücksichtnahme auf die 
umgebende Bebauung, Schließung von 
Baulücken, um Freifl ächen zu schonen, 
die Straßenfl ucht und das historische 
Ortsbild zu erhalten,

 Berücksichtigung ortsprägender, identitäts-
stiftender Bebauung (Grundrisse, Silhouet-
te, Straßenräume, Hof- und Grundstücks-
strukturen) als Vorbild und Leitmaßstab,

 frühzeitige Einbeziehung von Anwohne-
rinnen und Anwohnern sowie anderen 
Bürgerinnen und Bürgern in den Pla-
nungsprozess, um die Identifi kation mit 
dem Bauprojekt zu sichern.

3. Öffentlichen Raum aufwerten

Ein ansprechend gestalteter und barriere-
armer Straßen- und Platzraum ist Ausdruck 
der Wertschätzung, welche die Kommune 
ihrer Bürgerschaft entgegenbringt. Wo die 
Gemeinde investiert und auf Qualität setzt, 
schafft sie auch für private Bauherrinnen 
und Bauherren Anreize, ähnlich vorzugehen. 
Straßen sind nicht nur Verkehrswege, son-
dern Teil der städtebaulichen Raumstrukturen 
einschließlich der angrenzenden Freiräume. 
Straßen und Plätze oder der Dorfanger sind 
die Visitenkarten einer Ortschaft. Sie eröffnen 
Nutzungsmöglichkeiten über den Verkehr hi-
naus, bestimmen maßgeblich den städtebau-
lichen Gesamteindruck. Heute gültige techni-
sche Richtlinien und Empfehlungen erkennen 
dies an und lassen städtebaulich angepasste 
Entwurfs- und Ausbaustandards zu. Lang 
bewährte, einfache Grundstrukturen dürfen 
somit durchaus beibehalten und erneuert 
werden. Bei der Wiederherstellung des Alten 
kann Material oft auch wiederverwendet, der 
fi nanzielle Aufwand damit in überschaubaren 
Grenzen gehalten werden.
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Auch Straßen und Plätze haben eine 
Baugeschichte. Ihre Erhaltung und 
zeitgemäße Weiterentwicklung können 
einen Ort unverwechselbar und 
anziehend machen.

Im Interesse der Bewahrung oder Wiederher-
stellung eines harmonischen Gesamtbildes 
empfi ehlt es sich für die Gemeinde, mit Blick 
auf Materialwahl, Querschnitte, Umgang mit 
Bepfl anzung und Seitenräumen möglichst 
klare, schlichte Gestaltungsgrundsätze zu-
grunde zu legen. Die lokalen Gestaltungs-
grundsätze gelten zunächst für den Stadt- 
oder Ortskern, sollten aber im Sinne einer 
Grundordnung auch für die Randbezirke be-
achtet werden. 

Eine gute Straßenraumgestaltung umfasst 
die Ermittlung von Gestaltungs- und Nut-
zungsqualitäten, die Wahl der Straßenquer-
schnitte, die Anordnung und das Design von 
Nebenräumen und Stellplätzen mit Blick auf 
die Nutzungen sowie die ortstypische Be-
pfl anzung mit Leitbaumarten. Insbesondere 
Bäume setzen Akzente und strukturieren den 
Straßenraum. Von bauhistorischer Bedeu-
tung sind aber auch Zäune und Einfriedun-
gen sowie Mauern – traditionell aus Ziegeln, 
Findlingen oder Feldsteinen gefertigt. 

Wasserlagen mit Uferwegen und Prome-
naden, Mühlen und Schleusenanlagen sind 
ein Plus vieler brandenburgischer Städte und 
Ortschaften. Oft reichen schon bescheidene 
fi nanzielle Mittel, um den Zugang zu diesen 
Bereichen zu erleichtern und ihren Erleb-
niswert zu steigern. Bei jeder Umbau- oder 
Neuplanung sollte die Bauherrin oder der 
Bauherr zudem ein Pfl egekonzept erstellen 
und die entsprechenden Folgekosten einkal-
kulieren. Gegebenenfalls empfi ehlt es sich, 
Anlagen zu vereinfachen und sich bei der 
Gestaltung auf wenige Besonderheiten zu 
konzentrieren.
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Praxisbeispiel Fürstenberg (Havel) – Himmelpfort: Dorfstraße (Landkreis Oberhavel)

Der Umbau der Dorfstraße in Himmelpfort zeigt, wie dörfl icher Verkehr funktionieren kann: 
Die Straßenraumgestaltung berücksichtigt sowohl die notwendige Fahrtauglichkeit als auch 
das vorhandene Ortsbild. Durch die Verwendung von Natursteinpfl aster, die Berücksichti-
gung von Bewegungsfl ächen für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie den Radverkehr und 
Versickerungsstreifen durch Feldsteinpfl aster wurde aus der Durchgangsstraße ein Raum, 
der für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherinnen und Besucher gut nutzbar ist. 

(Fotos: BTU Cottbus-Senftenberg)

Praxisbeispiel Boitzenburger Land: Brücke über das Marienfl ieß 
(Landkreis Uckermark)

Die Gemeinde Boitzenburger Land hat die 
lokale technische Infrastruktur im Hauptort 
Boitzenburg schrittweise erneuert und mo-
dernisiert. Auch wenn die Gemeinde nur 
über bescheidene Finanzen verfügt, hat 
sie mit der ortskernnahen Brücke über das 
Marienfl ieß ein baukulturell anspruchsvol-
les Vorhaben umgesetzt. Die Gestaltung 
orientiert sich an regionaltypischen, histo-
rischen Vorbildern. Regionale Materialien 
kamen zum Einsatz. Auch einfache technische Infrastrukturen wie die Brücke zum Mühlen-
weg wurden als Teil einer erweiterten Baukultur aufgefasst. 

(Foto: BTU Cottbus-Senftenberg)

Was ist zu beachten? Die wichtigsten Fragen 
im Überblick:

 Welche Bereiche des öffentlichen Rau-
mes sind für unseren Ort kulturhistorisch 
und baukulturell wichtig? Welche Gestal-
tungsgrundsätze sind bei Neu- und Um-
baumaßnahmen zu beachten?

 Welche Anforderungen hinsichtlich Ver-
kehr, Barrierefreiheit, Stärkung städtebau-
licher Funktionen und Freiraumgestaltung 
gelten im konkreten Fall?

 Welche Bedarfe an Wartung und Pfl ege 
sind zu erfüllen? 

 Von welchen vergleichbaren Bauvorhaben 
anderenorts kann die Gemeinde lernen? 
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In Kloster Zinna (Stadt Jüterbog, Landkreis Teltow-
Fläming) erfüllt der sanierte öffentliche Raum auch 
touristische Leitfunktionen (Foto: MIL)

Im Stadtkern von Gransee (Landkreis Oberhavel) 
ist Platz für Radverkehr (Foto: MIL)

Baumbestand ist wie hier in Berkholz (Landkreis 
Uckermark) ein prägendes Element vieler Ortsker-
ne. (Foto: MIL)

In Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist der 
Straßenraum im Stadtkern vom Durchgangsver-
kehr befreit und saniert (Foto: MIL)

Gärten sind wie hier in Blumenthal (Landkreis Prig-
nitz) Bestandteil des Straßenraums (Foto: MIL)
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Diese Straße in Gartz (Oder) wurde im Zuge der 
Stadtkernsanierung erneuert (Landkreis Ucker-
mark, Foto: Hans-Joachim Stricker)
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II
Gemeinsam planen und bauen: 

3 Erfolgsfaktoren

1. An einem Strang: 
 Kommunalpolitik und Verwaltung

Gutes Planen und Bauen im ländlichen 
Raum ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Sie 
lässt sich auf lange Sicht nur dann erfolg-
reich umsetzen, wenn die Gemeinde bereit 
und in der Lage ist, ihrer Verantwortung in 
den folgenden drei Bereichen gerecht zu 
werden: 

 Sie betreibt Entwicklungsplanung, regelt 
die städtebauliche Ordnung und setzt die 
baukulturellen Rahmenbedingungen.

 Sie nimmt ihre Vorbildfunktion als öffentli-
che Bauherrin bewusst wahr. 

 Sie ermöglicht das private Bauen, berät 
die Bauherrinnen und Bauherren und bin-
det bürgerschaftliches Engagement ein. 

öffentliche Bauherren

Nutzer, Bewohner

Private Bauherren

Kommunalverwaltung

Externe (Fach-)Berater

Vereine, Initiativen Kommunalpolitik

Architekten und Ingenieure

Verbände, Kammern

Grafi k © cK

Gutes Bauen im ländlichen Raum und 
die Pfl ege der örtlichen Baukultur sind 
Daueraufgaben. Sie können nur gelingen, 
wenn alle Beteiligten auf transparente 
Weise zusammenarbeiten.

Zuvorderst sorgen Politik und Verwaltung für 
Sicherheit und Klarheit: Sie formulieren ein 
kommunales Entwicklungskonzept, werben 
für die damit verbundenen baukulturellen 
Leitlinien, verdeutlichen sie der Öffentlichkeit 
und setzen sie selbst um – bei eigenen Vor-
haben, aber auch bei förmlichen Planungen 
und über Satzungen. So lassen sich auch 
private Bauherrinnen und Bauherren bewe-
gen, ihrerseits im Sinne der von der Kommu-
nalverwaltung erarbeiteten und von der Ge-
meindevertretung beschlossenen Leitlinien 
zu bauen. 
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1.1 Schlüsselaufgaben

Die Kommune schafft die Rahmenbedin-
gungen für das Planen und Bauen vor Ort. 
Das ist eine Querschnittsaufgabe, die alle 
kommunalen Organe betrifft: die Gemeinde-
vertretung als Beschlussorgan, die Fachaus-
schüsse mit ihrer beratenden Funktion, die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder 
Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren sowie 
die Amtsleiterinnen und Amtsleiter sowie die 
Mitarbeiterschaft, die arbeitsteilig, aber ge-
meinsam ihre Verantwortung für das Leitziel 
„Qualität und Attraktivität“ beim Bauen wahr-
nehmen. 

Die Arbeitsteilung zwischen Verwaltung und 
Kommunalpolitik ist Voraussetzung für Quali-
tät und Transparenz: Die Verwaltung bereitet 
die benötigten Konzepte, Leitlinien und Ein-
zelfallentscheidungen vor, die Politik berät 
und beschließt sie, die Verwaltung wiederum 
setzt sie in die Praxis um. 

Das Baugesetzbuch, die Brandenburgische 
Bauordnung und das Landesdenkmalschutz-
gesetz als klare, praxiserprobte Rechts-
grundlagen ermächtigen die Kommunalpoli-
tik beispielsweise zu 

 Beschlüssen zum Flächennutzungsplan 
und zu Bebauungsplänen, 

 der Festlegung von Sanierungsgebieten 
und 

 der Verabschiedung von sonstigen Sat-
zungen. 

Am Baugenehmigungsverfahren sind die 
Gemeinden zwar in der Regel nur durch die 
Entscheidung über die städtebauliche Ein-
ordnung des jeweiligen Vorhabens (Einver-
nehmenserteilung) beteiligt. Sie können das 
Bauordnungsrecht aber nutzen, um über 
örtliche Bauvorschriften Qualitätsstan-
dards zu setzen. Nach dem Denkmalschutz-
gesetz steht es Gemeinden außerdem frei, 

Denkmalbereiche, in denen nicht jedes Ge-
bäude ein Einzeldenkmal sein muss, durch 
eine Satzung unter Schutz zu stellen. 

Neben den rechtsförmlichen Instrumenten 
und Verfahren sind informelle Instrumente 
von großer Bedeutung, wenn es darum geht, 
bestehende Entwicklungsmöglichkeiten her-
auszuarbeiten und so den Gestaltungsspiel-
raum der Gemeinde festzulegen. Dazu gehö-
ren:
 
 Integrierte Stadtentwicklungskonzepte 

(INSEK),
 vergleichbare gemeindliche Entwick-

lungskonzepte und 
 die auf den jeweiligen Stadt- oder Orts-

teil bezogenen Rahmenplanungen oder 
Dorfentwicklungspläne. 

Ein gutes Entwicklungskonzept der Ge-
meinde oder gegebenenfalls des Amtes 
diskutiert alle anstehenden Fragen (z. B. 
Demografi e, Infrastruktur, Siedlung, Qua-
litätsziele) „integriert“, also ineinandergrei-
fend. Es benennt Schwächen und Risiken, 
Chancen und Potenziale, setzt räumliche Pri-
oritäten und gibt den Handlungs- und Orien-
tierungsrahmen für die Verwaltung und alle 
anderen Beteiligten vor. Für die bauliche Ent-
wicklung sollte es Grundaussagen im Sinne 
eines baukulturellen Leitbilds für die ge-
samte Gemeinde treffen. Für die Orts- oder 
Stadtteilebene kann das kommunale Ent-
wicklungskonzept jeweils durch einen Bau-
gestaltungsleitfaden konkretisiert werden 
und so die leicht verständliche Grundlage für 
den Umgang mit örtlichen Bauaufgaben bil-
den. 

„Man muss aus dem Stapel auf dem 
Schreibtisch das herausfi schen, 
was der Gemeinde gut tut.“
Wolfgang Funke, ehemaliger Vorsitzender 
Denk-Mal-Kultur-Verein und ehemaliger 
Bürgermeister von Steinhöfel
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Sorgfältig erarbeitete informelle Konzepte 
eignen sich außerdem gut, um mit den Ent-
wicklungsspielräumen der Gemeinde zu 
werben. Wird beispielsweise der Ausbau von 
moderner Technik (Stichwort: schnelles Inter-
net) und Infrastruktur gesichert, ist dies für 
Alteingesessene wie für Zuzüglerinnen und 
Zuzügler von Bedeutung. Die einen können 
so zum Bleiben, die anderen zur Neuansied-
lung bewogen werden. So verbessert sich 
die demografi sche Perspektive, und Ortsteile 
werden neu belebt. Gerade Gemeinden in at-
traktiven Kulturlandschaften, die von Städte-
rinnen und Städtern hauptsächlich als Zweit-
wohnsitz entdeckt werden, können die damit 
verbundenen Chancen nutzen. 

Sind die Zielvorstellungen zum Planen und 
Bauen von der Kommunalpolitik erst ein-
mal als Leitbild formuliert und beschlossen, 
wissen alle Beteiligten – von Politik und 
Verwaltung bis zu den Bewohnerinnen und 
Bewohnern –, woran sie sind. Ein solcher 

Beschluss dient allen als Legitimations-
grundlage und erleichtert die Verständigung 
über Planungs- und Prozessziele ebenso 
wie die spätere Realisierung der jeweiligen 
Bauvorhaben. 

Lohnend ist außerdem die Erstellung einer 
Checkliste Baukultur. Die einfachen Leit-
fragen zur baulichen und räumlichen Gestal-
tung eines Vorhabens, zu Rechtsrahmen und 
Finanzierungsmöglichkeiten bieten Planen-
den und Bauherrinnen wie Bauherren Ori-
entierung und können auch für die internen 
Verwaltungsprozesse und die Bauherrenbe-
ratung genutzt werden. Eine von der Kom-
mune herausgegebene Checkliste macht 
das Anliegen Baukultur somit für all jene, die 
damit zu tun haben, transparent. 

„Dörfer brauchen Erneuerung, 
sonst sterben sie aus.“ 
Horst Wilke, 
ehrenamtlicher Bürgermeister Neulewin

Praxisbeispiel Neulewin – Neulietzegöricke: Ansprache der Neubürger 
(Landkreis Märkisch Oderland)

In Neulietzegöricke nehmen aktuelle 
kommunale Entwicklungsansätze auf die 
besondere lokale Siedlungsgeschichte 
Bezug: Einst ließ Friedrich II. diesen Ort 
durch Kolonistinnen und Kolonisten er-
schließen und besiedeln. Diese gestalte-
ten und prägten die weitere Entwicklung 
der Gegend. Und genau das wird nun den 
heutigen „Neukolonistinnen und Neukolo-
nisten“ des Fachwerkdorfes aktiv angebo-
ten. Die Gemeinde Neulewin sorgt für die 
geeigneten Freiräume, in denen die Zuge-
zogenen Gestaltungs- und Entwicklungs-
ideen entfalten können. Dabei verweist sie bewusst auf ihre historischen Erfahrungen mit 
Integrationsleistungen und pfl egt so das Selbstverständnis von Offenheit und Verände-
rungswillen. 

(Foto: BTU Cottbus-Senftenberg)
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Die bauliche Entwicklung von Kleinstädten 
und Dörfern sollte Rücksicht auf örtliche 
Bauerfahrungen, Traditionen und Eigenar-
ten nehmen. Das geht am besten im engen 
Austausch mit den ortsansässigen Bürge-
rinnen und Bürgern. Zusätzlich kann die 
Einbindung von Neubürgerinnen und Neu-
bürgern sowie sogenannten Raumpionierin-
nen und Raumpionieren die bauliche Ent-
wicklung erheblich bereichern, denn diese 
Zuzügler setzen sich häufi g aktiv und inno-
vativ für die Entwicklung der Gemeinde und 
Gestaltung der Lebensbedingungen ein. 
Lage, Verkehrsanbindung, landschaftliche 
und städtebauliche Qualität, Verfügbarkeit 
attraktiver Bausubstanz sowie das Image 
der Region spielen eine wichtige Rolle für 
die Neubürgerinnen und Neubürger. 

Das Wichtigste im Überblick:

 Die Gemeinde hat die Chance, im kom-
munalen Entwicklungskonzept einen 
Rahmen zu setzen, auf dieser Grundlage 
Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
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dungsträger zusammenzubringen und 
Machbares anzuschieben.

 In Zeiten knapper Haushaltsmittel und 
Ressourcen empfi ehlt sich die Unterstüt-
zung von Bürgerprojekten, die baukul-
turelle und kommunale Belange verbin-
den – sei es durch Wiederbelebung von 
Dorfl äden, Erhaltung eines Kindergartens 
oder Gründung einer Genossenschaft. 

 Der Gemeinde obliegt es, die bauliche 
Erneuerung und Entwicklung zu ermögli-
chen, etwa durch die Stärkung des Kern-
bereichs entlang städtebaulich-gestalteri-
scher Ziele. 

 Die Etablierung von Beratungs- und Be-
teiligungsverfahren und die Schaffung von 
verbindlichem Ortsrecht und Planungs-
grundlagen sind Fundament auch für künf-
tige Bau- und Sanierungsvorhaben. 

 Offenheit für Zuzug und die Gewinnung 
von Neubürgerinnen und Neubürgern für 
die Gemeinde werden vielerorts durch 
innovative Ideen bei der Sanierung histo-
rischer Bauten oder der Entwicklung von 
Nutzungsperspektiven belohnt. 

Praxisbeispiel Baruth: Der Weg zur „Baukulturgemeinde“ (Landkreis Teltow-Fläming)

Wie wichtig Neubürgerinnen und Neubür-
ger mit ihren Anregungen, aber auch An-
sprüchen für die Zukunft ländlicher Orte 
sein können, zeigt Baruths erfolgreicher 
Weg zur „Baukulturgemeinde“. 
Die in die Stadt zugezogenen Kulturschaf-
fenden, die – unter der Bedingung, „in-
novative Projekte, insbesondere für die 
Bevölkerung durchzuführen“ – ihren Platz 
in der Alten Stadtschule fanden, legten 
den Grundstein für die kulturelle Neuaus-
richtung der kleinen Stadt. Die Ideen und Impulse der engagierten Neubürgerinnen und 
Neubürger wurden in die kommunale Projektentwicklung und -realisierung einbezogen. In-
zwischen hat Baruth eine lebendige Kunst- und Kunsthandwerkszene (Reaktivierung des 
Weinanbaus, Pfl ege der Streuobstwiesen, wechselnde Kunstausstellungen), die das Ge-
meindeleben prägt.  

(Foto: BTU Cottbus-Senftenberg)
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1.2 Ortsteilbewusste Gemeinden

Ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen und Orts-
vorsteher von Ortsteilen oder Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister amtsangehöriger 
Gemeinden stehen vor besonderen Heraus-
forderungen. Ohne eigene Verwaltung ist ihr 
administrativer und politischer Gestaltungs-
spielraum eingeschränkt. Zudem sind die 
Entscheiderinnen und Entscheider auf der 
nächsthöheren Ebene von der Realität im 
Ortsteil mitunter recht weit entfernt. Wichtig 
ist, dass die Verwaltungen der Flächenge-
meinden geeignete Hilfestellungen für die 
Ortsteilebene geben, damit diese Verantwor-
tung übernehmen können.

Amtsfreie Gemeinden bilden eine eigene hauptamtliche Kommunalverwaltung, an deren Spitze ge-
wählte hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen. Die Entscheidungen in der amts-
freien Gemeinde oder Stadt trifft die Gemeindevertretung (in Städten: Stadtverordnetenversammlung). 
Ortsteile sind unselbstständige Teile einer selbstständigen Gemeinde. Diese haben keine eigene Ver-
waltung. Die gewählten ehrenamtlichen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher haben kein Stimmrecht 
in der Gemeindevertretung oder in Ausschüssen, aber ein aktives Teilnahmerecht in Belangen, die den 
Ortsteil betreffen. Die Ortsbeirätinnen und Ortsbeiräte der Ortsteile können Anträge an die Gemeinde-
vertretung stellen. Von den 415 Gemeinden in Brandenburg besitzen 113 das Stadtrecht. Insgesamt gibt 
es 1763 Ortsteile.
(§§ 45 – 48 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg)

Amtsangehörige Gemeinden können sich in Brandenburg zu Ämtern zusammenschließen. 
Am Hauptort sitzt die zentrale Amtsverwaltung mit mehreren Fachämtern (wie Hauptamt, Ordnungs-
amt, Bauamt und Kämmerei). Ihr stehen die gewählten hauptamtlichen Amtsdirektorinnen und Amts-
direktoren vor. Die amtsangehörigen Gemeinden haben keine eigene Verwaltung. Die politische 
Vertretung ist der Amtsausschuss, der am Hauptort sitzt. Die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden sowie – je nach Größe der Gemeinden – weitere 
Angehörige der einzelnen Gemeindevertretungen sind Mitglied des Amtsausschusses. 271 Gemein-
den in Brandenburg sind amtsangehörig. In Brandenburg gibt es 52 Ämter. 
(§§ 133 – 140 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg)

Je mehr Partnerinnen und Partner die 
Gemeinde sucht und fi ndet, desto besser 
kann sie ihrer Verantwortung, vor allem 
auf Ortsteilebene, gerecht werden.

Der Umstand, dass die meisten Dörfer und 
auch manche Kleinstädte heute größeren 
Gemeinden oder Ämtern angegliedert sind, 
muss deren baukulturelle Entwicklung nicht 
behindern. Vielmehr gilt es, trotz des räum-
lichen Abstands zum Verwaltungssitz praxis-
taugliche Hilfestellungen für die bauliche Ent-
wicklung der Ortsteile zu erarbeiten. 
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Ein konkreter Gestaltungsleitfaden ist am 
besten für die Orts- oder Ortsteilebene zu 
formulieren, um die Bauqualität in kleinen 
Schritten und mit Unterstützung der Bürger-
schaft zu verbessern. Er kann Bestandteil 
von Planungen oder Konzepten sein, aber 
sich auch mit Texten und Abbildungen direkt 
an die Bauherrinnen und Bauherren richten. 
Wo es wie in Prenzlau, Angermünde und Ba-
ruth viele unterschiedliche Ortsteile gibt, bie-
tet es sich zudem an, auf Gemeindeebene 
nur Eckpunkte, Standards oder Grundsätze 
für das Bauen festzulegen. Deren weitere 
Ausgestaltung zu Gestaltungsleitfäden über-
nehmen die Ortsteilvertreterinnen und -ver-
treter, die sie damit auf die Situation in den 
einzelnen Ortsteilen zuschneiden können. 
So erhalten die Verantwortlichen in den Dör-
fern auf der einen Seite maßgeschneiderte 
Leitlinien und auf der anderen Seite mehr 
Handlungs- und Gestaltungsspielraum. 
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Praxisbeispiel Prenzlau: Bürgermitwirkung (Landkreis Uckermark)

Die Kreisstadt Prenzlau hat neben der 
Kernstadt 8 dörfl iche Ortsteile und 11 zu-
gehörige Wohnplätze. Die Stadtverwal-
tung nimmt ihre Schlüsselrolle bei der Ge-
staltung baukulturell relevanter Verfahren 
wahr, indem sie auch auf Ortsteilebene 
auf ein breit gefächertes Partizipationsan-
gebot setzt: Es gibt Versammlungen der 
Einwohnerschaft, Bürgerstammtische und 
einen „Beiräte-TÜV“. Damit hat die Stadt 
die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürge-
rinnen und Bürger auf Ortsteilebene deut-
lich ausgebaut und die Kommunikation 
mit den Anwohnerinnen und Anwohnern 
belebt.  

(Foto: Andreas Fink)

1.3 Fachkundige Beratung der Gemeinde 

In jedem Dorf, jeder Kleinstadt und jeder Re-
gion gibt es interessierte Menschen, deren 
Kompetenz auf dem Gebiet der Baukultur 
hilfreich sein kann. Die Gemeinde sollte ver-
suchen, solch ehrenamtliches Engagement 
zu aktivieren und sachkundige Bürgerinnen 
und Bürger in die lokalen Abstimmungen 
und Verfahren einzubinden. Zur Beratung 
von Gemeindevertretung und -verwaltung 
können zeitweilige Arbeitsgruppen gebildet 
werden, ein bewährtes Prinzip in der Dorfent-
wicklungsplanung und der städtebaulichen 
Sanierung.



25GEMEINSAM PLANEN UND BAUEN: 3 ERFOLGSFAKTOREN

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Bauherrenschaft, Fachplanung und 
Verwaltung sichert den Erfolg von 
Sanierungs- oder Bauprojekten und die 
baukulturelle Qualität.

Darüber hinaus kann die Gemeinde profes-
sionelle, allerdings nicht immer kostenlose 
individuelle Beratungsangebote nutzen:

 von Vertreterinnen und Vertretern der 
Architekten- oder Ingenieurkammer so-
wie Inhaberinnen und Inhabern von Pla-
nungsbüros,

 von Vertreterinnen und Vertretern von 
Fachbehörden (Denkmalschutz, Wasser-
wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, regio-
nale Planungsstellen usw.), 

Praxisbeispiel Altlandsberg: Zeitweiliger Ausschuss Schlossgut 
(Landkreis Märkisch Oderland)

Mit dem Ziel, ein tragfähiges Entwick-
lungskonzept für das ehemalige Schlos-
sareal am Rande des Sanierungsgebietes 
Historische Altstadt zu erstellen, berief 
die Stadtverordnetenversammlung fach-
kundige und engagierte Bürgerinnen und 
Bürger aus Vereinen, Initiativen und Par-
teien in eine Zeitweilige Arbeitsgruppe. 
Zusammen mit einer externen Projektent-
wicklung hat diese die kommunale Politik 
und Verwaltung beraten, mit ihr Konzepte 
und Planungsvorschläge diskutiert, ge-
prüft und bewertet. Das Gremium traf sich regelmäßig über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren und begleitete die Sanierungsphase und die Profi lierung des Schlossareals zum 
Veranstaltungsort Schlossgut. Auch organisierte die Arbeitsgruppe immer wieder Veran-
staltungen, auf denen sie die Öffentlichkeit über den Planungsstand informierte. 

Dank der Bündelung verschiedener Kompetenzen und Perspektiven konnte dieses Großpro-
jekt der Gemeinde wirkungsvoll vorangetrieben werden. Nach der Kommunalwahl 2014 wur-
de die Arbeitsgruppe deshalb als Zeitweiliger Ausschuss Schlossgut (ZAGS), in dem Stadt-
verordnete und sachkundige Bürgerinnen und Bürger vertreten sind, politisch verankert. 

(Foto: Grit Burkhardt)

 von Schlüsselpersonen in kommunalen 
Netzwerken, die ähnliche Praxisaufgaben 
haben,

 von Schlüsselpersonen in Hochschulen.

Fortbildungen und Möglichkeiten des Erfah-
rungsaustauschs zu Fragen des Planens und 
Bauens bieten derzeit sowohl die Landesre-
gierung als auch verschiedene Bildungsträ-
ger an. 

„Wichtig ist die Bereitschaft zum 
Machen. Mutig sein. Leute im Ort suchen, 
die sich engagieren. Fachleute mit 
einbeziehen. Bürgerinnen und Bürger 
mitreden lassen.“
Peter Ilk, Bürgermeister Baruth/Mark
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Außerdem kann die Gemeinde, die Bauherrin 
oder der Bauherr einen Gestaltungsbeirat 
aus fachkundigen Planerinnen und Planern 
aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung 
oder Landschaftsarchitektur anfordern. Ein 
solches Gremium nimmt beratend zu einzel-
nen Planungen und Bauvorhaben Stellung, 
wenn eine fundierte Meinung Dritter oder 
Vermittlung im Konfl iktfall gefragt ist. Als An-
gebot für kleine Gemeinden hat die Architek-
tenkammer auf regionaler Ebene einen mobi-
len Gestaltungsbeirat geschaffen. 

2. Bauherrinnen und Bauherren mit 
 Verantwortung

Zukunftsweisende, auf bauliche Qualität aus-
gerichtete Kommunalentwicklung funktioniert 
nur im engen Schulterschluss mit den Bürge-
rinnen und Bürgern. Diesen zu organisieren, 
zu begleiten und fachlich anzuleiten ist Auf-
gabe von Politik und Verwaltung. Die Reihe 
an Partnerinnen und Partnern, die sie darin 
einbinden und dafür gewinnen kann, ist lang. 
Je kleiner der Ort, desto wichtiger sind die 
einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner, 
Nutzerinnen und Nutzer, Eigentümerinnen 
und Eigentümer für die bauliche Entwicklung. 
Daher empfi ehlt es sich für die Gemeinde, 
nicht nur auf harte Vorschriften, sondern auf 
Information, Beratung und Begleitung zu set-
zen, um von bürgerschaftlichem und privat-
wirtschaftlichem Engagement zu profi tieren.

2.1 Privates Engagement

Private Bauherrinnen und Bauherren tragen 
mit ihren zahlreichen kleinen und größeren 
Vorhaben, ob im Bestand oder als Neubau, 
die Hauptlast bei der baulichen Entwicklung 
auf dem Lande. Bauen ist dabei stärker als in 
größeren Städten durch Eigenleistungen und 
Nachbarschaftshilfe geprägt. Das Spektrum 
der gestalterischen Qualität ist entsprechend 
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breit, je nach Motivation und Fachkenntnissen 
der Bauherrinnen und Bauherren. Die Ge-
meinde kann hier durchaus Einfl uss nehmen, 
wenn sie rechtzeitig die Gelegenheit dazu 
hat und in der Lage ist, fachgerechte Hinwei-
se zu geben. Hilfreich können – besonders 
bei einfachen Bauaufgaben – ein verständ-
lich formulierter Gestaltungs leitfaden, etwa 
in Form einer Broschüre, oder – bei umfas-
senderen Vorhaben – zusätzlich individuelle 
Beratungsangebote für Bauherrinnen und 
Bauherren sein. 

Im Rahmen der denkmalgerechten Sanie-
rung des historischen Dorfkernes verfasste 
die Gemeinde Wiesenburg beispielsweise 
eine Gestaltungsrichtlinie. Um diese bei den 
Einzelmaßnahmen konsequent umzusetzen, 
sorgte die Verwaltung dafür, dass die fachli-
che Bauberatung der am Projekt Beteiligten 
durch eine externe Fachplanung stets ge-
währleistet war. Diese Investition hat sich für 
das Ortsbild gelohnt. 

Auch die Stadt Prenzlau hat externe Fach-
leute hinzugezogen, damit die Bauherrinnen 
und Bauherren während des Planungspro-
zesses kompetent beraten werden. Denn nur 
in Verbindung mit einer umfassenden Bau-
herrenberatung und -begleitung lassen sich 
die baukulturellen Vorstellungen der Gemein-
de für die einzelnen Ortsteile umsetzen. 

Gemeinden sollten daher einen entsprechen-
den Bürgerservice anbieten und ihn aktiv 
bewerben. Reichen die personellen Kapa-
zitäten in den Verwaltungen dafür nicht aus, 
empfi ehlt sich die Bereitstellung von Mitteln 
für die Beauftragung externer Fachbüros. 

Gute Stadt- und Ortsentwicklung 
geht in ländlichen Räumen nur mit den 
Bürgerinnen und Bürgern – mit 
fachkundiger Anleitung und Begleitung 
durch Politik und Verwaltung.
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Gestaltungsempfehlungen und Beratungsan-
gebote können zudem mit dem Einsatz von 
Satzungen und Förderangeboten verknüpft 
werden. Verfügt die Gemeinde über Förder-
mittel, etwa aus der Städtebauförderung, 
bieten diese zusätzliche Anreize für private 
Bauherrinnen und Bauherren, im Sinne der 
örtlichen Baukultur zur Auffrischung von In-
nenstädten oder Ortskernen beizutragen.

2.2 Kommunale Bauprojekte

Gemeinbedarfseinrichtungen, Straßen, Grün-
fl ächen und vieles andere werden von den 
Städten, Gemeinden und Landkreisen gebaut, 
erhalten und weiterentwickelt. Darüber hinaus 
können viele Kommunen auf die Baupraxis von 
Wohnungsunternehmen und Versorgungsträ-
gern einwirken. Kommunales Bauen ist daher 
in vielerlei Hinsicht prägend: Es beeinfl usst die 
Ortsbilder und die Wahrnehmung des Ortes als 
Heimat, als Arbeits- und Versorgungsort oder 
als Reiseziel, und es trägt entscheidend zur 
praktischen Lebenswirklichkeit der Bürger bei. 

Praxisbeispiel Letschin - Groß Neuendorf: Touristische Nachnutzung des 
Verladehafens (Landkreis Märkisch Oderland)

Ein Berliner Architekt hat einen ehemaligen 
Verladehafen an der Oder umfassend zur 
privatwirtschaftlichen Nutzung umgebaut 
und damit einen Beitrag zur touristischen 
Entwicklung des Ortsteils Groß Neuendorf 
geleistet. Hier konnte durch privates Enga-
gement, unterstützt durch Wirtschaftsförde-
rung der Gemeinde, ein Denkmalensemble 
vor dem Verfall bewahrt und nachhaltig in 
die Dorfentwicklung eingebunden werden: 
In den oberen vier Etagen des ehemaligen 
Verladeturms befi ndet sich eine Ferienwohnung, in den unteren drei Etagen das Turmcafé. 
Die frühere Förderbrücke Ost dient heute als öffentliche Aussichtsplattform; das ehemalige 
Maschinenhaus beherbergt ein Hotel und Restaurant. www.verladeturm.de 

(Foto: MIL)

Nicht selten bewegen die engen fi nanziel-
len Handlungsspielräume die Kommunen zu 
sparsamen Lösungen, bei denen Gesichts-
punkte wie Architekturqualität und Nachhal-
tigkeit nicht im Vordergrund stehen. Aber 
gut geplante Lösungen können Gestaltung, 
Nutzbarkeit, Energieeffi zienz, Dauerhaftig-
keit und Flexibilität miteinander in Einklang 
bringen, ohne teuer zu sein. Die Gemeinde 
hat die Möglichkeit, bereits mit einer gründ-
lichen Bedarfsermittlung die Weichen richtig 
zu stellen. Bei der Vergabe von Planungsleis-
tungen an Architekten und Ingenieure ist es 
danach wichtig, auf einen Qualitätswettstreit 
und transparente Verfahren zu setzen und 
beauftragte Planungsbüros in die Verantwor-
tung auch für die Gestaltung zu nehmen. 

Als öffentliche Bauherrinnen haben die Kom-
munen eine besondere Vorbildrolle, wenn 
es um die Bewahrung von gebautem Kul-
turerbe geht. Bestandsorientiertes Denken, 
Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit 
mit Fachpartnerinnen und -partnern erleich-
tern es der Gemeinde, dieser Verantwortung 
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in den wichtigen Kernbereichen, aber auch 
auf Ortsteilebene gerecht zu werden. Wer öf-
fentliche Förderhilfen bündelt und damit 
Prioritäten setzt, der kann auch als kleine-
re Gemeinde umfangreiche Investitionspro-
jekte auf den Weg bringen. Der hohe Steu-
erungsaufwand lohnt sich! Gleiches gilt für 
Nutzungskombinationen, um Bauprojekte 
fi nanziell tragfähig zu machen und wirtschaft-
lich abzusichern.

Bei Schlüsselprojekten bieten sich auch 
in kleinen Städten und größeren Dörfern 
Planungswettbewerbe an. So lässt sich 
Qualität bei der Stadt- und Landschaftsent-
wicklung, bei der Planung von Gebäuden, 
Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen und 
Freiräumen frühzeitig sicherstellen. Solche 
Wettbewerbe sind außerdem über Städte-
baufördermittel förderfähig. 
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Beispiel Kyritz: Planungswettbewerb für neue Kita in der Stadtmitte 
(Landkreis Ostprignitz-Ruppin)

Für das Vorhaben einer neuen Kita ent-
schied sich die Stadt Kyritz für einen 
Standort im Stadtkern und lobte 2013 
einen nichtoffenen Realisierungswettbe-
werb aus. Der Schwerpunkt der Wettbe-
werbsaufgabe lag auf der funktionalen 
und gestalterischen Verknüpfung des 
denkmalwerten Bestandsgebäudes mit 
dem Neubau. Die Gemeinde wählte 12 
Architekturbüros zur Teilnahme am Wett-
bewerb aus. Der 1. Preis ging an das Ber-
liner Büro Kleyer T. & Koblitz Architekten, das eine Lösung fand, die den städtebaulichen 
und architektonischen Ansprüchen gerecht wird und sich nach einer von der Stadt ge-
wünschten Überarbeitung des Entwurfs gut in das typische Ortsbild einfügt. Finanziert 
wurde das Vorhaben u. a. mit Mitteln aus der Städtebauförderung. Der Baubeginn für die 
Kita Mitte-Kyritz war im März 2015, fertiggestellt wurde sie im Sommer 2016. 

(Foto: MIL)

Es gibt offene und nichtoffene, zweiphasige 
oder kooperative Wettbewerbsverfahren, die 
sich passgenau auf die Planungsaufgabe 
zuschneiden lassen und mit wenig Aufwand 
verbunden sind. Die Durchführung eines 
Wettbewerbes bedarf allerdings einer hohen 
fachlichen Kompetenz bei den Auslobenden, 
was in der Praxis meist durch Hinzuziehung 
von externem Sachverstand sichergestellt 
wird. In der Richtlinie für Planungswettbe-
werbe RPW 2013 des Bundes sind die Rah-
menbedingungen des Wettbewerbswesens 
geregelt. Das MIL hat Anwendungshinweise 
in einer Arbeitshilfe für Brandenburger An-
wender zusammengefasst. 
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3. Bürgerinnen und Bürger mittendrin

Damit gutes Planen und Bauen im Ort er-
fahrbar und für die Bürgerinnen und Bürger 
nachvollziehbar wird, muss das Thema fes-
ter Bestandteil des Alltags sein. Dies ist 
vor allem deshalb wichtig, weil die frühzeitige 
Einbeziehung der Bürgerschaft für den Erfolg 
ortsbildprägender Baumaßnahmen unver-
zichtbar und zugleich kostensparend ist. Je 
eher die Bürgerinnen und Bürger für ein Pro-
jekt interessiert und mit ihren Wünschen und 
Sorgen berücksichtigt werden, desto niedri-
ger sind die Folgekosten, die aus späteren 
Umplanungen und Widerständen entstehen 
können. 

„Wichtig ist es, die Menschen am Ort 
mitzunehmen. Nur so kann ein Projekt 
langfristig gelingen.“  
Dr. Claudia Schmid-Rathjen, 
Leiterin Kulturamt Wandlitz

Folgende Leitfragen sind bei der Einbindung 
der Bürgerschaft hilfreich:

 Welche baukulturellen Kompetenzen und 
Erfahrungen können in der Gemeinde 
nutzbar gemacht werden?

 Welche Ansätze der Bürgerbeteiligung 
kann die Gemeinde anbieten?

 Welche Beteiligten (z. B. Unternehmen, 
junge Menschen) sind besonders anzu-
sprechen?

 Wo fi nden sich über die Ortsebene hinaus 
Unterstützerinnen und Unterstützer?

3.1 Kurze Wege

Broschüren und Fachvorträge sind eine 
Möglichkeit, konkret über Praxisfragen des 
Planens und Bauens zu informieren. Viel 
überzeugender lassen sich diese jedoch von 
Mensch zu Mensch vermitteln: Auf dem Dorf 
und in der Kleinstadt kennt man sich. Wert-

schätzung und Wertmaßstäbe werden hier 
unmittelbar zum Ausdruck gebracht. Gesellige 
Feste, Stadt- und Dorfspaziergänge, Exkursi-
onen, Versammlungen der Einwohnerschaft, 
(informelle) Informationen durch die Ortsvor-
steherinnen und Ortsvorsteher, Arbeitsge-
meinschaften etc. sind daher ideale Formate, 
um das Gespräch über Baukultur anzuregen 
und offenzulegen, was die Gemeinde vorhat. 
Mit Veranstaltungen, die unmittelbar die In-
teressen der Bewohnerinnen und Bewohner 
berühren, lässt sich die Bürgerschaft zeitig 
und wirkungsvoll in Planungsprozesse einbe-
ziehen. Notwendiges und Machbares können 
so gemeinschaftlich mit den Wünschen und 
Visionen abgeglichen werden. 

Bürgerbeteiligung befasst sich mit Werten, 
Zielvorstellungen und Interessen, die auch 
in kleinen Städten und Gemeinden vielfältig 
und konfl iktreich sein können. Daher sind 
Beteiligungsverfahren von den Gemeinden 
mit der gleichen Professionalität anzugehen 
wie in größeren Städten: dauerhaft, ergebni-
sorientiert und so, dass die Breite der Belan-
ge erfasst wird. Dabei gilt es, Gruppeninte-
ressen (etwa des Einzelhandels) zu berück-
sichtigen, aber auch denen zuzuhören, die 
sich – wie etwa Kinder und Jugendliche – auf 
den gängigen öffentlichen Veranstaltungen 
nicht lautstark zu Wort melden. 

Wo kleine Städte und Gemeinden von über-
örtlichen Planungen und Bauvorhaben be-
rührt sind, sind sie gefordert, als Anwältinnen 
und Anwälte für ihre Bürger aufzutreten und 
als ihrerseits Beteiligte die eigenen Zielvor-
stellungen und Qualitätsstandards – etwa bei 
großen Infrastrukturbauten – einzubringen 
und zu vermitteln. 

Für die Verantwortlichen auf der Ortsteilebe-
ne empfi ehlt es sich deshalb, im Interesse 
einer lebendigen, ausgewogenen Ortsent-
wicklung intensiv mit der Gemeinde- oder 
Amtsverwaltung und mit den lokalen Initiati-
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Fachaustausch vor Ort, hier in Schönewalde 
(Landkreis Elbe-Elster, Foto: MIL)

Junge Menschen benötigen auch Stadtraum, hier 
in Werder (Havel) (Landkreis Potsdam-Mittelmark, 
Foto: MIL)

ven, Vereinen sowie ortsansässigen Unter-
nehmen zusammenzuarbeiten. Denn gutes 
Bauen im ländlichen Raum verschafft auch 
den kleinsten Einheiten Unverwechselbar-
keit, Identität und auf Dauer einen ideellen 
wie materiellen Mehrwert.

3.2 Vereine, Initiativen & Co.

Kleinstädtische und dörfl iche Sozialstrukturen 
sind zum einen durch kleine, überschaubare 
Einheiten wie Nachbarschaft, Vereine und 
Kirchengemeinde gekennzeichnet. Zum an-
deren gewinnt der regionale Zusammenhang 
gegenüber dem einzelnen Ort immer mehr 
an Bedeutung. Einrichtungen für Bildung, 

Versorgung und gesundheitliche Betreuung 
werden dabei in größeren Orten zentralisiert. 
Dörfer entwickeln sich im ländlichen Branden-
burg immer mehr zu reinen Wohnorten. Als 
Reaktion auf diesen Bedeutungswandel der 
örtlichen Gemeinschaft gründen sich Bürger-
vereine wie Perspektive Oderberg (Landkreis 
Barnim) und Denk-mal-Kultur e. V. in Heiners-
dorf (Landkreis Oder-Spree), die das regiona-
le Lebensmuster unterstützen, während sie 
sich zugleich von lokalen Strukturen lösen. 
Sie wirken vielmehr vermittelnd zwischen den 
traditionellen lokalen Ver einen und widmen 
sich den Gesamt interessen der Kleinstadt 
oder der Flächengemeinde. Solche Initiati-
ven greifen regionale und lokale Traditionen 
auf, veranstalten Dorf- und Stadtfeste. Ent-
scheidende Impulse für die örtliche Baukul-
tur geben häufi g auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus Naturparks, Stiftungen, Kul-
turvereinen oder Lokalen Aktionsgruppen der 
LEADER-Regionen.

Einen bedeutenden Beitrag zu Sanierungs-
maßnahmen der ortsprägenden Kirchen im 
ländlichen Brandenburg leisteten in den ver-
gangenen Jahren – mit Unterstützung durch 
Land und Bund – die Landeskirchen. Auch 
bürgerschaftliche und gemeindliche Initia-
tiven und Vereine wie der Förderverein Alte 
Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. setzen sich 
für die Rettung der Dorfkirchen ein.

Genossenschaften sind eine Form der wirt-
schaftlichen und sozialen Selbstorganisa-
tion. Dank ihres gesicherten Rechtsrahmens 
tragen sie erheblich zur Stabilisierung ge-
fährdeter Einrichtungen, gerade im sozialen 
und kulturellen Bereich, bei. So übernehmen 
bestehende oder neu gegründete Genossen-
schaften beispielsweise die Trägerschaft von 
Dorfl äden, Parks und Schulen, aber auch 
von Arztpraxen und Infrastrukturprojekten 
wie Strom, Wasser, Abwasser und ÖPNV 
und sichern dadurch die Nutzung und den 
Bestandserhalt von Gebäuden. 
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Praxisbeispiel Letschin: „STADT-LAND gestalten“ (Landkreis Märkisch Oderland)

Die Stärkung der Baukultur in den ländlichen Räumen ist erklärtes Ziel der Brandenburgi-
schen Architektenkammer. Dazu gehört die Berücksichtigung örtlicher Bautraditionen, die 
Erhaltung der Siedlungsstruktur als Teil der Kulturlandschaft und die Stärkung bürgerschaft-
licher Mitwirkung. Das Projekt „STADT-LAND gestalten. Mach mit!“ fi ndet jährlich an einem 
anderen ländlichen Ort statt. Kernelemente sind Befragungen der Bürgerinnen und Bürger, 
Ausstellungen und Werkstattveranstaltungen mit der Lokalpolitik, mit den an der örtlichen 
Baukultur Interessierten und mit Fachleuten. Schrittweise werden so Ideen und Lösungen für 
die Ortsentwicklung entwickelt, beispielhaft 2016 in der Oderbruchgemeinde Letschin. 
Weitere Informationen unter: www.ak-brandenburg.de/content/stadt-land-gestalten-mach-mit 

(Fotos: links – Winfried Mausolf/Brandenburgische Architektenkammer, rechts – MIL)
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Praxisbeispiel Wiesenburg/Mark: Genossenschaft Bahnhof am Park 
(Landkreis Potsdam-Mittelmark)

Nach dem privaten Ankauf des leer stehenden Bahnhofsgebäudes in Wiesenburg gründete 
sich die Genossenschaft Bahnhof am Park e.G. Sie hat 37 Mitglieder (Stand Dez. 2015). 
Ein Genossenschaftsanteil beträgt 100 Euro. Stimmrecht erhält, wer mindestens fünf Anteile 
besitzt. Das Gebäude wurde durch viele ehrenamtliche Arbeitseinsätze saniert. Die Genos-
senschaft betreibt ein Bahnhofscafé, die Touristik-Beratung und einen Laden für regionale 
Produkte. Sie bietet Veranstaltungen wie Filmvorführungen, Ausstellungen, Führungen, Vor-
träge, Spieleabende oder Tanzworkshops an und vermietet die Räumlichkeiten für private 
Feste. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für die Belebung und Nutzung zu gewinnen und 
den Bahnhof gemeinsam zu einem Schnittpunkt regionaler Identität im Fläming zu machen. 
www.bahnhof-am-park.de

(Fotos: MIL)
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„Ehrenamt darf nicht alleine gelassen 
werden.“
Barbara Klembt, ehemalige Bürgermeisterin 
der Gemeinde Wiesenburg

Praxisbeispiel Müncheberg: Trebnitzer Dorfzentrum (Landkreis Märkisch Oderland)

In der ehemaligen Remise des Schlosses 
im Müncheberger Ortsteil Trebnitz, das 
vom Verein Bildungs- und Begegnungsstät-
te Schloss Trebnitz e. V. seit mehr als 20 
Jahren betrieben wird, entstand 2015 ein 
neues Dorfzentrum mit Dorfl aden, Café und 
Kunst. Das Geschäft im Erdgeschoss bie-
tet regionale Produkte an und Raum für ein 
deutsch-polnisches Schülercafé. Im Ober-
geschoss befi ndet sich ein Beratungs- und 
Ausstellungsraum. Zudem wurde Platz für ein kleines Dokumentationszentrum geschaffen. 
Das Dorfzentrum wird mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern aus der Region betrie-
ben. Hier begegnen sich Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Schlossvereins, Projektteilnehmende sowie Besucherinnen und Besucher. Durch 
die Initiative konnte das Gemeinwesen im Ort gestärkt werden. Die Alte Schmiede hat sich 
als Seniorentreff etabliert. Im Rahmen des von der Bundeszentrale für politische Bildung ge-
förderten Projekts Dorfhelden bemüht sich eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger, 
die Parkhelden, um die gartendenkmalgerechte Wiederherstellung des historisch bedeutsa-
men Landschaftsparks. www.schloss-trebnitz.de/burgerliches-engagement

(Foto: BTU Cottbus-Senftenberg)
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Praxisbeispiel Baruth: Gründung einer Stadtstiftung (Landkreis Teltow-Fläming)

2014 hat die kleine Stadt Baruth eine ei-
gene Stadt- und Bürgerstiftung gegründet, 
die durch das Brandenburger Innenminis-
terium als rechtsfähige Stiftungen des bür-
gerlichen Rechts anerkannt wurde. Ziel 
der Stiftung ist die Unterstützung kulturel-
ler und sozialer Projekte in der Gemein-
de in den Bereichen Bildung, Erziehung, 
Sport, Kunst, Kultur, Denkmalschutz, Wis-
senschaft und Forschung, Jugend- und 
Altenhilfe, Gesundheitswesen, Umwelt und Heimatpfl ege. Sie will erreichen, dass „Bürger 
sowie Vertreter von Wirtschaftsunternehmen, gesellschaftlichen Gruppen und der Politik 
mehr Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens übernehmen“. 

(Foto: MIL)

Unterstützung erfahren Vereine und Initiati-
ven über öffentliche Förderprogramme. Auf 
Landesebene steht die Koordinierungsstel-
le für bürgerschaftliches Engagement allen 
Bürgerinnen und Bürgern mit Informationen 
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zur Stärkung baukultureller Belange. Eine le-
bendige Auseinandersetzung über Baukultur 
und ihren Mehrwert ist daher der Dreh- und 
Angelpunkt jedes Planungsprozesses.

Im Rahmen von „Kulturland Brandenburg“ wird 
Baugeschichte lebendig, wie hier in Jüterbog – 
Kloster Zinna (Landkreis Teltow- Fläming, Foto: 
MIL)

Veranstaltungen bieten Anlass für Bürgerspazier-
gänge, wie hier in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mit-
telmark, Foto: Erik-Jan Ouwerkerk, Archiv AGHS)

Ortstermin im Zuge eines Planungswettbewerbs 
in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Foto: 
MIL)

zur Seite. In fast allen Landesteilen sind au-
ßerdem Freiwilligenagenturen aktiv, die Eh-
renamtliche, Projekte und Initiativen beraten.

3.3 Öffentlichkeitsarbeit

Aussagekräftige Praxisbeispiele, vorbildliche 
Baulösungen sowie Beratungsangebote soll-
ten durch eine einfallsreiche Öffentlichkeits-
arbeit begleitet werden. Im Sinne einer bür-
gernahen Vermittlung bieten bundes- oder 
landesweite Aktionen wie der Tag des offenen 
Denkmals, der Tag der Architektur oder der 
Tag der Städtebauförderung Anlässe für Ver-
anstaltungen und die Auseinandersetzung 
mit der Architektur des Ortes. Auch Förder-
preise und Formate wie Planungswerkstät-
ten, Werkstattgespräche, interkommunaler 
Erfahrungsaustausch, (studentische) Wett-
bewerbe oder Workshops erreichen eine 
breitere Öffentlichkeit. Werden solche Akti-
vitäten überdies ansprechend dokumentiert, 
gewinnt gutes Planen und Bauen auf dem 
Land im Wortsinne sichtbar an Kontur und 
kann zu weiterem bürgerschaftlichem Enga-
gement anregen.

Gutes Planen und Bauen kann öffentlich ver-
mittelt werden über:

 die regelmäßige Einbindung von Bürge-
rinnen und Bürgern aus allen Alters- und 
Interessengruppen in den Dialog über das 
Planen und Bauen, in Zusammenarbeit 
mit Schulen, Vereinen und Initiativen,

 Bürgerveranstaltungen vor Ort (Spazier-
gänge, Feste, Exkursionen, Versammlun-
gen der Einwohnerschaft, bundesweite 
Aktionstage), die auf das Thema aufmerk-
sam machen und inspirieren,

 kommunale Leitfäden.

Den Qualitätsanspruch auf allen Ebenen der 
Politik, der Verwaltung und in Initiativen zu 
verbreiten ist eine wesentliche Voraussetzung 



34

Die Gemeinde hat es in der Hand, die bauli-
che Entwicklung in ihrem Ort zu lenken und 
ihn somit funktionsfähig, unverwechselbar 
und anziehend zu machen. Dafür lohnt sich 
der Einsatz der notwendigen personellen 
wie fi nanziellen Mittel. Sie kann sich dabei 
auf drei Säulen stützen: auf informelle und 
rechtsförmliche Instrumente sowie auf För-
derangebote von Bund und Land. 

Welche Instrumente nutzt die Gemeinde 
bereits? Worauf kann sie aufbauen?

Am Anfang muss realistisch eingeschätzt wer-
den, welche Ressourcen in der Gemeinde zur 
Verfügung stehen, um die entwickelten Instru-
mente sinnvoll einsetzen zu können. Als gute 
Voraussetzungen braucht die Gemeinde: 

 den politischen Willen (sprich: ein bau-
kulturelles Leitbild in Verbindung mit dem 
kommunalen Entwicklungskonzept), 

 die Fachkompetenz und Fähigkeit, bei der 
Bearbeitung der Aufgaben Prioritäten zu 
setzen, 

 einen pragmatischen Blick für möglichst 
einfache, machbare Lösungen.

RICHTIG PLANEN UND BAUEN: 3 SÄULEN

III Richtig planen und bauen: 3 Säulen

1. Informelle Instrumente

Informelle Verfahrenswege und Möglichkei-
ten für gutes Planen und Bauen unterliegen 
in der Regel keinen näheren gesetzlichen 
Vorgaben, sind aber eine sinnvolle Ergän-
zung rechtsförmlicher Verfahren. Informelle 
Instrumente lassen sich gut an die örtlichen 
Gegebenheiten anpassen. Für Kommunen 
der ländlichen Räume sind übergeordnete, 
langfristige Gemeinde- oder Stadtentwick-
lungskonzepte als Basis für konkrete Gestal-
tungsleitbilder von Bedeutung. Auch aus der 
interkommunalen Zusammenarbeit können 
Kommunen Entwicklungsvorteile ziehen. 

1.1 Langfristiges kommunales 
 Entwicklungskonzept

Entwicklungskonzepte für die gesamte Flä-
chengemeinde oder das Amtsgebiet sind 
heute ein bewährtes Mittel der Kommunalpo-
litik, weil sie zukunftsorientierte Entwicklungs-
linien begründen, Maßnahmenschwerpunkte 
für alle Aufgabenbereiche setzen (daher der 
Begriff „integriert“) und ein stimmiges räum-
liches Grundmuster vorgeben. In Branden-

Langfristiges Kommunales  
Entwicklungskonzept (z.B. INSEK)
mit verschiedenen Fachaussagen
z.B. Baukulturelles Leitbild

Flächennutzungsplan
Informelle Instrumente FördermaßnahmenRechtsinstrumente

Satzungen
– Sanierungssatzung
– Erhaltungssatzung
– Gestaltungssatzung
– Denkmalbereichssatzung

Städtebauförderung Rahmenpläne
– Stadterneuerungs-/
– Dorferneuerungskonzepte

Bebauungspläne

Gestaltungsleitfaden

Arbeitsgemeinschaften  
der Baukultur

Gesamtgemeinde oder Amt
Stadt- und Ortsteilebene

Ländliche Entwicklung

weitere Fachprogramme

Übersicht Instrumente © ck
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burgs größeren Städten heißen sie INSEK  
(Integriertes Stadtentwicklungskonzept), aber 
in vereinfachter Form können sie auch in klei-
neren Kommunen genutzt werden.

Insbesondere müssen die Kommunen in ih-
ren Entwicklungskonzepten Prioritäten set-
zen und einprägsame Bilder produzieren, mit 
denen sich die lokale Gemeinschaft identifi -
zieren kann. Angesichts teilweise ungünsti-
ger Rahmenbedingungen bedeutet das, auch 
mutige, unbequeme Aussagen zu treffen und 
dabei oft zu schwierigen Fragen Stellung zu 
beziehen. 

Wie soll unsere Stadt/unser Ort in 
20 Jahren aussehen und funktionieren? 
Was ist der Gemeinde und ihren 
Bürgerinnen und Bürgern wichtig, 
und wie kommt man gemeinsam dorthin?

Ein solches kommunalpolitisch beschlosse-
nes Konzept ist letztlich der Leitfaden für 
die Verwaltung: Es gibt Orientierung bei Ent-
scheidungsfi ndungen und Weichenstellun-
gen für alle Teile des Gemeindegebietes und 
hilft dabei, die wesentlichen Aufgaben trotz 
knapper Personalressourcen zu bewältigen. 
Nach außen hingegen ist das Entwicklungs-

Praxisbeispiel Großräschen: INSEK (Landkreis Oberspreewald-Lausitz)

Die Stadt Großräschen hat in ihrem Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept Aussa-
gen dazu getroffen, wo sie die räumlichen 
Schwerpunktbereiche der durch den aus-
laufenden Braunkohletagebau im Lausitzer 
Seenland bestimmten Stadtentwicklung 
sieht und welche kleinräumigen, stadt- 
und ortsteilbezogenen Zielsetzungen und 
Maßnahmen damit verbunden sind. Eine 
herausragende Stellung nimmt dabei die 
Kernstadt ein; doch auch die nichtstädti-
schen Ortsteile werden berücksichtigt. 

konzept Teil einer ebenso transparenten wie 
verlässlichen Kommunalpolitik und ein Weg-
weiser für Dritte. Haben baulich-räumliche 
Themen also einen hohen Stellenwert in 
dem Entwicklungskonzept, erspart man sich 
dadurch baupolitische Debatten und für die 
Gesamtentwicklung nachteilige Einzelfallent-
scheidungen. Eine enge Verzahnung mit der 
Flächennutzungsplanung ist erstrebenswert.

Das Ziel: eine niedrigschwellige 
Baukultur für ländliche Räume 
mit wenigen, einfachen und klaren 
Gestaltungsvorgaben. Denn gutes 
Bauen muss nicht aufwendig sein.

Aus den kommunalen Entwicklungskonzep-
ten ergeben sich die jeweiligen städtebauli-
chen Schwerpunkte. In der Regel beziehen 
sich diese auf die Stadtzentren und die wich-
tigsten Ortskerne. Sie auf einen zeitgemäßen 
Stand zu bringen, ist vor allem dort dringend 
geboten, wo die bisherige Innenstadtsanie-
rung noch nicht ausreichend zur Stärkung 
des Stadtkerns als Identifi kations- und Inte-
grationsraum geführt hat. Ein ausgereiftes 
kommunales Gesamtkonzept kann außer-
dem Grundlage und Argument für die Bean-
tragung von Fördermitteln sein. 

(Grafi k: Stadt Großräschen)
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„Das INSEK ist wichtig für die Seele der 
Stadt.“
Thomas Zenker, Bürgermeister Großräschen

Gerade kleine Städte und Dörfer müssen fl e-
xibel auf die Wandlungsprozesse reagieren: 
Die touristische und die Gewerbeentwick-
lung, Wohnungsmärkte, veränderte Infra-
struktur und die Energiewende beeinfl ussen 
die gewachsene Ordnung. Landwirtschaft 
und Handwerk, die einstigen Wirtschafts-
motoren zahlreicher Ortschaften, verlieren 
vielerorts stark an Bedeutung. Und auch 
Baustrukturen sowie das angrenzende Land-
schaftsbild ändern sich. All das erfordert eine 
vorausschauende Planung: 

Praxisbeispiel Wiesenburg/Mark: Entwicklungsstrategie 
(Landkreis Potsdam-Mittelmark)

Die Entwicklung der Gemeinde Wiesen-
burg/Mark ist durch eine langfristig ausge-
richtete Kommunalplanung und langjährige 
Unterstützung seitens der Städtebauförde-
rung gekennzeichnet. Die in den frühen 
1990er Jahren begonnene Aufwertung der 
Ortsmitte zum lebendigen Dorfzentrum wird 
bis heute behutsam fortgesetzt. Getragen 
wird dieser Prozess von den traditionellen 
Vereinen und breitem bürgerschaftlichem 
Engagement. Die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit im kleinen Rahmen – zwischen Bauherrinnen und Bauherren, Fachplanung und 
Verwaltung – sowie die zuverlässige fachliche Begleitung der Gemeinde sorgten für eine 
erfolgreiche Dorfentwicklung. 

Bemerkens- und nachahmenswert:
1. Das baukulturelle Leitbild und das Entwicklungskonzept werden regelmäßig fortentwi-

ckelt und sind als integrierte Konzepte stets eng mit Fördermitteln verbunden. 
2. Die kommunale Entwicklungsplanung konzentriert sich auf den Hauptort (Stichwort: 

„Prioritäten setzen“), ohne dabei die Aktivitäten und Bedürfnisse der Ortsteile aus dem 
Blick zu verlieren.

(Foto: MIL)
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 Wie sollen die verschiedenen Bestands-
strukturen und Bedürfnisse künftig gestal-
tet und miteinander verknüpft werden? 

 Wo lauern Risiken (z. B. Leerstände, wei-
terer Flächenverbrauch, Folgekosten)? 

 Wo liegen Chancen (z. B. Ortskernstär-
kung, Bürgerengagement)? 

Dies miteinander zu diskutieren liefert die 
entscheidenden Impulse für neue Ideen und 
die nächsten sinnvollen Schritte. Das daraus 
resultierende kommunale Leitbild, das städ-
tebauliche, landschaftsräumliche und archi-
tektonische Qualität als Ziel formuliert, ist ein 
griffi ges Instrument, um die Entwicklungen 
im Sinne der gesamten Gemeinde und ihrer 
(zukünftigen) Bewohnerinnen und Bewohner 
zu steuern. 
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Ein baukulturelles Leitbild, das von der 
Gemeinde, städtischen Betrieben und 
Wohnungsunternehmen, übergeord-
neten Fachbehörden, Verbänden und 
Bürgerinitiativen gemeinsam entwickelt 
und verabschiedet wird, hat eine starke 
Signalwirkung.

Jedes kommunale Entwicklungskonzept soll-
te zudem die einzelnen Ortsteile der Gemein-
de berücksichtigen und sich überdies auf den 
jeweiligen größeren regionalen Zusammen-
hang beziehen. 

1.2 Gestaltungsleitfäden: 
 Baukultur in Orts- und Stadtteilen 

In vielen Orten und Ortsteilen gibt es Kon-
zepte, Planungen oder Leitvorstellungen, 
die auch Aussagen zur Baukultur enthalten. 
Obwohl die meisten Stadtteil- und Dorfent-
wicklungspläne in die Jahre gekommen und 
manche Aussagen von den Entwicklungen 
überholt worden sind, enthalten sie doch 
meist wichtige Informationen über den (histo-
rischen) Bestand und grundsätzliche Gestal-
tungsvorschläge, die für aktuelle räumlich-
bauliche Fragen noch von Bedeutung sind. 
Die Dorfentwicklungsplanung bleibt somit ein 
sinnvolles Instrument, um Bewohnerinnen 
und Bewohnern, aber auch Investorinnen 
und Investoren sowie Zuzüglerinnen und 
Zuzüglern aus den Städten den Wert des 
Dorfes nahezubringen und das Dorfl eben an-
zukurbeln. Schließlich dient Dorferneuerung 
heute nicht nur der Verschönerung des Er-
scheinungsbildes. Im Zentrum steht vielmehr 
die nachhaltige Verbesserung der baulichen, 
wirtschaftlichen und sozio-kulturellen Struk-
turen. Als Hauptaugenmerk der Planung 
empfi ehlt sich damit die Umnutzung leer ste-
hender Gebäude und brachliegender Freifl ä-
chen in den Ortszentren.

„Gestaltungsleitlinien sind hilfreich, 
damit kein Durcheinander entsteht.“
Robert Philipp, Bürgermeister Fürstenberg

Ein Gestaltungsleitfaden für die Stadtteil- 
bzw. Ortsteilebene kann die Richtung vor-
geben: mit Aussagen zu baulichen Gestal-
tungsdetails nach regionaltypischen und/
oder historischen Vorbildern, angemessener 
Materialwahl, aber auch der Entwicklung des 
öffentlichen Raums und der Infrastruktur im 
Ortszentrum und des Übergangs in die Kul-
turlandschaft.

Baukulturelle Gestaltungsleitfäden konzent-
rieren sich auf:

 Aussagen zum Umgang mit historischer 
Bausubstanz, 

 Erfordernisse bei Weiterentwicklung und 
Ergänzung von Gebäuden,

 Hinweise für die Gestaltung von Freifl ä-
chen, Einfriedungen, Bepfl anzungen,

 Grundregeln für die „Schönheit im Einfa-
chen“ (Ästhetik, Gestaltung, Nutzbarkeit, 
Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit).

1.3 Gemeinsam sind Kommunen stärker: 
Arbeitsgemeinschaften der Baukultur

Kleine Städte und Gemeinden stehen im 
ländlichen Raum vor prinzipiell ähnlichen 
und sehr komplexen Herausforderungen 
und Veränderungsprozessen. Die Praktiker 
in den Kommunalverwaltungen sind oft Ge-
neralisten und müssen es auch sein. Um im 
Konkreten Fehlentwicklungen zu vermeiden 
und anspruchsvolle Aufgaben beim Planen 
und Bauen effi zient zu lösen, empfi ehlt sich 
daher der Austausch mit Nachbargemeinden 
in der Region oder im Rahmen landesweiter 
kommunaler Arbeitsgemeinschaften. Von 
diesen Formen der interkommunalen Zusam-
menarbeit profi tieren inzwischen viele Bran-
denburger Kommunen! 
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Gemeinsamkeit schafft Stärke: gute Erfah-
rungen weitergeben, gemeinsam Lösungen 
fi nden, gemeinsam übergreifende Interessen 
vertreten.

Die AG Städte mit historischen Stadt-
kernen und die AG Historische Dorfkerne 
im Land Brandenburg richten ihre Aufmerk-

samkeit auf den baukulturellen Wert der Orte. 
Diese kommunalen Arbeitsgemeinschaften 
wollen eine nachhaltige Stadt- und Dorfent-
wicklung fördern, wozu die respektvolle Sa-
nierung historischer Bausubstanz in den 
Ortskernen ebenso gehört wie die harmo-
nische Einbindung von Neubauten und die 
Stärkung der lokalen Entwicklung. 

Interkommunale Kooperationen © cK
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Burg Spreewald

Sauen

Behlendorf

Neuhardenberg

Neulietzegöricke

Bebersee

Buberow
Damelack

Groß Bresse

Fredersdorf

Wiesenburg

Altlandsberg

Bad Freienwalde

Angermünde

Gransee
Rheinsberg

Wittstock/Dosse

Lenzen (Elbe) Perleberg
Kyritz Wusterhausen/

Dosse

Neuruppin

Nauen

Kremmen

Potsdam

Beelitz

Werder
(Havel)

Ziesar

Bad Belzig Treuenbrietzen

Brandenburg 
an der Havel

Dahme/Mark

Luckau

Jüterbog

Doberlug-
Kirchhain

Uebigau-Wahrenbrück

Mühlberg/Elbe

Peitz

Beeskow

Lübbenau/
Spreewald

Herzberg (Elster)

Templin

Falkenberg-Höhe
Wriezen Barnim-Oderbruch

Falkenberg/Elster

Bad Liebenwerda

Finsterwalde

Sonnewalde
Kleine 
Elster

Elsterland

Schlieben
Schönwalde

Niederer
Fläming

Neustadt
(Dosse)

Gumtow

Prenzlau

Gramzow

Nordwest-
uckermark

Uckerland

Brüssow

Fehrbellin

Lindow/
Mark

Temnitz

Seelow

Seelow-Land
Lebus

Letschin
Golzow

Gerswalde

Boitzenburger 
LandLychen

Welzow Spremberg

DrebkauAltdöbern

Pritzwalk Heiligengrabe

Meyenburg

Fürstenberg 
(Havel)

Zehdenick

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Historische Dorfkerne

Kooperationen nach dem Bundesprogramm der Städtebauförderung  
Kleinere Städte und Gemeinden (KLS):
Kooperierende Gemeinde
Federführende Gemeinde
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„Der Austausch mit anderen Kommunen 
ist wichtig.“
Dr. Andreas Heinrich, 2. Beigeordneter Stadt 
Prenzlau

Auch das Städteforum Brandenburg bietet den 
vielfach kleineren Mitgliedsgemeinden eine 
Plattform für den landesweiten Erfahrungs-
austausch. Hinzu kommen regionale Netzwer-
ke, die gemeinsame Fachthemen behandeln 
und damit das lokale Verwaltungshandeln 
unterstützen. Netzwerke können das Thema 
Baukultur auch befördern, indem sie etwa 
Baupreise oder Wettbewerbe unter Beteili-
gung von Bürger- und Bauherrenschaft auslo-
ben. Dank Programmen wie Kleinere Städte 
und Gemeinden lassen sich Infrastrukturpro-
bleme in Zusammenarbeit bewältigen oder 
gemeinsame Entwicklungsziele verfolgen, 
besonders dann, wenn der Wirkungsbereich 
einer einzelnen Gemeinde nicht mehr aus-
reicht, um Erforderliches voranzutreiben oder 
Versorgungsstandards zu sichern. 
 

2. Rechtsinstrumente

Mithilfe förmlicher Planungs- und Rechtsins-
trumente lässt sich historische Bausubstanz 
sichern, schützen und bedarfsgerecht weiter-
entwickeln. Hierzu gehören die örtlichen Bau-
vorschriften, entsprechende Satzungen und 
das Denkmalrecht. Da vor allem die rechts-
verbindlichen Satzungen und die gestalteri-
schen Festlegungen in Bebauungsplänen auf 
die Besonderheiten des jeweiligen Ortes zu-
geschnitten sind, liefern sie Eigentümerinnen 
und Eigentümern, Architektinnen und Archi-
tekten sowie Verfügungsberechtigten wert-
volle Anhaltspunkte und Richtlinien zum Um-
gang mit der ortsprägenden Bausubstanz. 

2.1 Zweistufi ge Bauleitplanung

Die Bauleitplanung ist das wichtigste Pla-
nungswerkzeug, um die städtebauliche Ent-
wicklung einer Gemeinde zu ordnen und zu 

Praxisbeispiel Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin: 
Bauherrenwettbewerb (Landkreise Uckermark und Barnim)

Das Biosphärenreservat Schorfheide-Cho-
rin im dünn besiedelten Nordosten Bran-
denburgs widmet sich neben dem Natur-
schutz auftragsgemäß auch der Baukultur. 
Gerade hier ist sie wichtig zum Erhalt der 
historischen, agrarisch geprägten Kultur-
landschaft. Bereits seit Mitte der 1990er 
Jahre wurden in Kooperation mit der 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde (HNEE) sowie den Landkrei-
sen Uckermark und Barnim sogenannte 
Arbeitskreise Siedlungsentwicklung durch-
geführt. 2003 fand mit großer Resonanz der erste Bauherrenwettbewerb statt, 2013/14 ein 
weiterer. Die Wettbewerbsbeiträge zum Neubau und zur Bestandsentwicklung wurden in 
einer Wanderausstellung mit dem Ziel präsentiert, gute Beispiele für regional angepasstes 
Bauen allgemein bekannt zu machen und den Austausch zwischen Touristikfachleuten und 
Architektinnen und Architekten zu fördern.

(Foto: Uwe Graumann)
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steuern. Sie wird – zweistufi g – in amtlichen 
Verfahren vollzogen: 
In der vorbereitenden Bauleitplanung (Stu-
fe 1) wird ein Flächennutzungsplan für das 
gesamte Gemeindegebiet erarbeitet (§§ 5–7 
BauGB). Er stellt behördenverbindlich dar, 
welche Bodennutzung die Gemeinde – ent-
sprechend den voraussichtlichen Bedürf-
nissen vor Ort – beabsichtigt. Mit der ver-
bindlichen Bauleitplanung (Stufe 2) werden 
Bebauungspläne für die räumlichen Teilbe-
reiche des Gemeindegebietes aufgestellt 
(§§ 8–10 BauGB). Hier wird die bauliche und 
sonstige Nutzung von Grund und Boden nun 
detailliert und allgemeinverbindlich festge-
legt. 

Mit Blick auf die Baukultur ist dabei zu be-
rücksichtigen (siehe auch § 1 Abs. 6 BauGB):
 
 die Erhaltung und Entwicklung der Orts-

teile einschließlich zentraler Versorgungs-
bereiche,

 die Belange von Denkmalschutz und 
Denkmalpfl ege,

 die Baustrukturen mit geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Be-
deutung,

 die Gestaltung des Orts- und Landschafts-
bildes.

Mit dem Flächennutzungsplan, der regelmä-
ßig fortgeschrieben werden sollte, legt die 
Gemeinde das Fundament für die städtebau-
liche Entwicklung der verschiedenen Stadt- 
und Ortsteile im gesamten Gemeindegebiet 
– und das kann sich sogar auf die Planung 
einzelner Bauvorhaben auswirken. Insofern 
ist der Flächennutzungsplan auch die Basis 
für den Einsatz weiterer Instrumente.

Und noch ein Grund mehr, sich als Gemein-
de um einen aktuellen Flächennutzungsplan 
zu kümmern: Baukulturelle Anforderungen 
an Städtebau und Architektur kommen nicht 
nur beim Bauen im Bestand (etwa im his-

torischen Ortskern) zum Tragen, sondern 
auch – als weicher Standortfaktor – bei der 
Gestaltung umliegender Wohn- oder Gewer-
begebiete. Die Bebauungsplanung wiederum 
ist umso wirkungsvoller, je stringenter sie in 
die übergeordneten Planungsvorstellungen 
der Gemeinde (Flächennutzungsplan bzw. 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept) ein-
gebunden ist.

Grafi k: © cK

Stufe 1 – vorbereitende Bauleitplanung

Stufe 2 – verbindliche Bauleitplanung

Bauleitplanung

Flächennutzungsplan 
§§ 5–7 BauGB 
Grundzüge der Bodennutzung  
in der Gemeinde

Bebauungsplan
§§ 8–10 BauGB 
Detaillierte Nutzungsbestimmung  
für räumliche Teilbereiche des Gemeindegebiets

Kleinen Städten und Gemeinden stehen die 
Instrumente der Bauleitplanung sowie Orts-
satzungen im vollen Umfang zur Verfügung. 
In der Praxis ist das Erstellen, Pfl egen und 
der bürokratische Umgang mit Planung und 
Satzung allerdings ressourcenintensiv, zeit-
aufwendig und erfordert ein beträchtliches 
Maß an Fachkompetenz. Geordnete bauli-
che Entwicklung geht jedoch nur mit Bauleit-
planung. Diese Verantwortung kann die Ge-
meinde nicht delegieren.

Die Instrumente der Bauleitplanung sind nur 
bedingt für die Steuerung der Baugestaltung 
ausgelegt. Bauleitplanung allein kann keine 
gute Architektur erzwingen. Hier bedarf es 
weiterer, praxisbezogener Instrumente. 
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41

2.2 Städtebauliche Satzungen richtig 
 nutzen

Erfahrungsgemäß sind städtebauliche Sat-
zungen die geeignete Form, um das Baurecht 
ortsspezifi sch zu gestalten und umzusetzen; 
denn die Verfahren können fl exibel an die ört-
lichen Bedürfnisse angepasst werden. 

Grafi k: © cK

Sanierungssatzung
§§ 142f. BauGB
– Vorbereitung, Durchführung städtebaulicher  
 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
– Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Erhaltungssatzung
§ 172 BauGB
– Erhaltung der städtebaulichen Eigenart  
 eines Gebietes
– Sicherung von Sanierungserfolgen

Satzungen

Gestaltungssatzung
§ 81 BbgBO
– Sicherung gestalterischer Qualitäten
– Geordnete Weiterentwicklung

Ergänzend
Werbegestaltungs- und Werbeausschlusssatzung

Denkmalbereichssatzung
§ 4 BbgDSchG
– Schutz denkmalwerter Bausubstanz

Viele Gemeinden verfügen bereits über ver-
schiedene Satzungen rund um die Themen 
Planen, Bauen und Städtebau, die sich als 
Instrumente der Gestaltungssteuerung be-
währt haben. Neben den wichtigsten o. g. 
Satzungen gibt es nach den §§ 34 und 35 
BauGB weitere, die das Einfügungs gebot 
regeln (Klarstellungssatzung, Entwicklungs-
satzung, Ergänzungssatzung, Außenbe-

reichssatzung). Weiß die Gemeinde das 
Satzungsrecht klug zu nutzen, kann sie die 
baukulturelle Qualität – insbesondere im pri-
vaten Bereich – maßgeblich beeinfl ussen.

Die Kommune sollte zudem immer die Frage 
der praktischen Durchsetzbarkeit der Sat-
zungen mitbedenken. Satzungen erfordern 
Steuerung und Kontrolle; das bindet Kapa-
zitäten und Kompetenzen in der Verwaltung. 
Außerdem ist es sinnvoll, den Bauherrinnen 
und Bauherren, Eigentümerinnen und Eigen-
tümern Beratungsangebote zum Umgang mit 
den Regelungen anzubieten – hier sind die 
Einbindung externer Fachleute oder die Ein-
richtung eines Gestaltungsbeirats zu emp-
fehlen. 

Die Gemeinde sollte stets versuchen, 
Satzungsrecht, Förderangebote und 
Bauherrenberatung sinnvoll miteinander 
zu verknüpfen. 

Sanierungssatzung 
(Besonderes Städtebaurecht, § 142 BauGB)

Sanierungsmaßnahmen sind für viele Ge-
meinden ein aufwendiger, aber erfolgreicher 
Ansatz, um nicht nur den Ortskern aufzuwer-
ten, sondern dem Thema Baukultur insge-
samt Gewicht zu verleihen. Mit der Erhaltung 
historischer Bausubstanz, der bürgernahen 
und bedarfsgerechten Gestaltung des Wohn-
umfelds und der Belebung der Innenstädte 
lassen sich vor allem die Identifi kation der 
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer Stadt 
oder ihrer Gemeinde vertiefen, städtebaulich-
gestalterische Standards sowie Beratungs- 
und Beteiligungsverfahren durchsetzen. 

Im Rahmen des Besonderen Städtebau-
rechts kann die Kommune förmliche Sanie-
rungsgebiete beschließen und so komplette 
Stadtteile oder nur wenige Baublöcke und 
Grundstücke mit einer Sanierungssatzung 
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belegen. Das Besondere Städtebaurecht 
wird jeweils bis zum Abschluss der entspre-
chenden Maßnahme, also zeitlich begrenzt, 
angewendet. Die Finanzierung städtebau-
licher Sanierungsmaßnahmen erfolgt in 
der Regel mit Landesunterstützung aus der 
Städtebauförderung. Mit einer Sanierungs-
satzung steuert die Gemeinde das private 
Bauen sowie konkrete Ordnungs- und Er-
schließungsmaßnahmen, um städtebauliche 
Missstände zu beseitigen. 

Das Vereinfachte Sanierungsverfahren ermög-
licht den Beschluss einer Sanierungssatzung, 
die mit reduzierten kommunalen Steuerungs-
möglichkeiten auskommt. Es ist daher vor al-
lem für kleinere Gemeinden geeignet, die den 
Verfahrensaufwand begrenzen wollen.
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Erhaltungssatzung 
(Besonderes Städtebaurecht, §§ 172 ff. 
BauGB)

Die Erhaltungssatzung im Rahmen des Be-
sonderen Städtebaurechts geht über die 
Möglichkeiten des Einfügungsgebots (§ 34 
BauGB) hinaus. Damit verfügt die Gemein-
de über ein passendes Instrument, mittels 
Genehmigungsvorbehalten in Bauvorhaben 
einzugreifen und bestimmte bauliche Ver-
änderungen zu untersagen. Folgende Maß-
nahmen sind nach der Erhaltungssatzung 
genehmigungspfl ichtig: Abbruch, Umbau, 
Nutzungsänderung, Neubau. 

Die Ziele der Erhaltungssatzung sind wahl-
weise:

 Erhaltung des baulichen/bauhistorischen 
Charakters in einem Gebiet aufgrund der 
städtebaulichen Bedeutung (insbesonde-
re nach erfolgter Sanierung),

 Erhaltung der Sozialstruktur (Milieu-
schutz), 

 Unterstützung städtebaulicher Umstruktu-
rierungen.

Die Erhaltungssatzung ist insbesondere für 
kleine Kommunalverwaltungen zu empfeh-
len, da sie unaufwendig und fl exibel ist. 
Allerdings muss die Verwaltung in jedem 
Einzelfall eine Entscheidung fällen und die-
se fachlich begründen. Wird die Satzung mit 
Förderangeboten für Bauherren verknüpft, 
entfaltet sie die größte Wirkung. Lösungen 
für Neubauplanungen und Bauen im Bestand 
lassen sich im Gespräch zwischen Verwal-
tung und Bauherren lösen. Die Erhaltungs-
satzung kommt nicht großfl ächig, sondern 
eher für kleinere Teile des Gemeindegebiets, 
z. B. die wichtigsten historischen Strukturen 
im Ortskern, infrage. 

Sanierter öffentlicher Stadtraum, hier in Lebus 
(Landkreis Märkisch Oderland, Foto: MIL)
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Gestaltungssatzung (§ 81 BbgBO)

In einer Gestaltungssatzung werden konkre-
te Anforderungen an das Erscheinungsbild 
baulicher Anlagen festgelegt, um die örtliche 
Baukultur zu wahren bzw. weiterzuentwi-
ckeln. Die Kommune kann unter anderem auf 
die First-, Sockel- und Traufhöhe, die Gestal-
tung von Baukörpern, Fassaden, Dachland-
schaften, Fenstern und Schaufenstern, Tü-
ren und Toren sowie Gartenfl ächen Einfl uss 
nehmen. Unerwünschten Veränderungen 
wird also vorgebeugt. 

Die Gestaltungssatzung lässt sich in einem 
weiten Bereich anwenden. Besonders emp-
fehlenswert ist sie für kleine Städte und Ge-
meinden, weil der Verfahrensaufwand für die 
Erstellung und Handhabung überschaubar ist 
und sich die Regelungen den Bauherrinnen 
und Bauherren, Eigentümerinnen und Ei-
gentümern leicht vermitteln lassen. Sie funk-
tioniert am besten dort, wo die bestehende 
Baustruktur sehr homogen ist und Konsens 
über den Wert der vorhandenen Bebauung 
besteht. 

Praxisbeispiel Havelsee: Erhaltungssatzung für den Stadtkern Pritzerbe 
(Landkreis Potsdam-Mittelmark)

Als das Sanierungsziel im Ortsteil Pritzerbe 
nach zwei Jahrzehnten Städtebauförde-
rung erreicht wurde, hat die Gemeinde Ha-
velsee das 20 Hektar große Sanierungs-
gebiet „Altstadt“ aufgehoben. Damit der 
städtebauliche Charakter des Ortskerns 
erhalten bleibt, wurde für einen ähnlichen 
Geltungsbereich eine Erhaltungssatzung 
beschlossen. Eine Gestaltungsfi bel er-
gänzt das örtliche Baurecht und enthält 
praktische Hinweise für Bauherrinnen und 
Bauherren, etwa zur Geschossigkeit von Neubauten, zu Dächern, Fassaden, technischen 
Anlagen, Fenstern, Türen, Toren, Werbeanlagen und zur Farbgestaltung.

(Foto: Hans-Joachim Stricker)

Gleichwohl passt die Gestaltungssatzung 
nicht zu jeder Ausgangssituation und jedem 
Bauvorhaben und sollte daher mit Beratungs-
angeboten verknüpft werden. Abweichungen 
von den Regelungen können im Einzelfall 
ebenfalls in Abstimmung mit den Betroffenen 
beschlossen werden. 

Auch eine Gestaltungssatzung erfordert 
Steuerung und Kontrolle durch die Verwal-
tung. Sinnvollerweise tritt diese bereits bei 
der Erstellung mit Architektinnen und Archi-
tekten, Bauherrinnen und Bauherren sowie 
den Nutzerinnen und Nutzern in einen inten-
siven Dialog ein und sorgt dafür, die Satzung 
mit Fördermöglichkeiten für Bauherrinnen 
und Bauherren zu verbinden – ansonsten be-
darf es eines starken politischen Konsenses 
in der Gemeinde, um Einschränkungen und 
Mehrkosten zu rechtfertigen. Umgekehrt soll-
te eine Kommune, die bereits Mittel über die 
Städtebauförderung bezieht, in jedem Fall 
eine Gestaltungssatzung aufstellen.
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Praxisbeispiel Angermünde: Stadtkernsanierung (Landkreis Uckermark)

Mithilfe des Städtebauförderungspro-
gramms Städtebaulicher Denkmalschutz 
treibt die Stadt Angermünde seit 1991 die 
Sanierung der historischen Innenstadt vo-
ran. Dafür beschloss die Verwaltung eine 
Sanierungssatzung, um den historischen 
Stadtkern und -grundriss sowie das typi-
sche Ortsbild zu bewahren und zu schüt-
zen. Eine Gestaltungssatzung begleitet 
Um-, An- und Neubauten im historischen 
Bestand. Die Satzungen geben Architek-
tinnen und Architekten sowie Bauherrinnen und Bauherren den Rahmen für die weitere 
Entwicklung des Stadtkerns vor. Darüber hinaus bieten Verwaltung und Sanierungsträger 
eine kompetente Bauherrenberatung an.

(Foto: aviapictures, Archiv AGHS)

Es empfi ehlt sich, die Gestaltungssatzung 
durch eine anschauliche 
„Gestaltungsfi bel für Bauherrinnen und 
Bauherren“ zu ergänzen. 
Eine Gestaltungsfi bel ist nicht bindend, 
bietet aber durch Beispiele eine 
Orientierung zur baulichen Gestaltung.

Denkmalbereichssatzung (§ 4 BbgDSchG)

Die Denkmalbereichssatzung dient der Steue-
rung von Erneuerungsprozessen in sensiblen 
städtebaulichen Bereichen und dem Schutz 
des baukulturellen Erbes. Insofern sorgt die-
se Satzung in begrenztem Rahmen für ein 
ortsspezifi sches Denkmalrecht und ihre Auf-
stellung erfordert eine frühzeitige und enge 
Abstimmung mit den Denkmalbehörden. 

Durch eine Denkmalbereichssatzung un-
terliegen Bau- und Änderungsvorhaben in 
historischen Bereichen der Genehmigung 
seitens der Denkmalschutzbehörde. Zum ei-
nen erhält die Kommune dadurch fachliche 
Unterstützung bei der Bewertung der geplan-

ten Vorhaben, ohne selbst bewertend oder 
verhandelnd tätig werden zu müssen. Zum 
anderen können die Eigentümerinnen und 
Eigentümer sowie Bauherrinnen und Bauher-
ren in diesem Bereich indirekt von den steu-
errechtlichen Vorteilen profi tieren. 

Eine Denkmalbereichssatzung hat den 
Vorteil, dass die Kompetenz der 
Denkmalschutzbehörden dahintersteht 
und bei Bedarf einbezogen werden kann.

Empfehlenswert ist die Denkmalbereichs-
satzung für kleinere Städte und Gemeinden 
mit besonders bedeutsamer, denkmalwer-
ter Bausubstanz. Zwar schränkt sie die Ge-
staltungsfreiheit der Gemeinde – unter dem 
Vorbehalt der Unterstützung durch die Denk-
malschutzbehörde – deutlich ein. Aber sie 
entlastet die Kommunalverwaltung und kann 
insbesondere bei der Ortskernsanierung die 
städtebaulichen und gestalterischen Bestre-
bungen der Gemeinde untermauern. 
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Praxisbeispiel Neulewin: Denkmalbereich Neulietzegöricke 
(Landkreis Märkisch-Oderland)

Die friderizianische Dorfanlage Neulietze-
göricke, 1753 im Oderbruch als Kolo-
nistendorf gegründet, wurde 2007 als 
Denkmalbereich ausgewiesen und unter 
Schutz gestellt. Die Denkmalbereichs-
satzung widmet sich insbesondere dem 
Siedlungsgrundriss (langgestrecktes Dop-
pelzeilendorf mit Anger und außerhalb 
des geschlossenen Dorfkerns gelegenem 
Friedhof) und dem historischen Erschei-
nungsbild des Ortes (Höhe, Anordnung, Proportionen und Material der baulichen Anlagen, 
Maßstäblichkeit der Bebauung im Verhältnis von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, dem 
überlieferten Wegesystem, Einfriedungen und Gestaltung der unbebauten Flächen).

(Foto: BTU Cottbus-Senftenberg)

3. Förderinstrumente

Dank der Programme zur Städtebauförde-
rung sowie der Förderung der ländlichen 
Entwicklung und weiterer Programme konn-
te in Brandenburgs Städten und Ortschaf-
ten bisher viel erreicht werden. Etliche För-
derprogramme konzentrieren sich auf gute 
Gesamtkonzepte von Gemeinden. Einige 
setzen voraus, dass die Abstimmung mit 
Nachbargemeinden oder anderen regionalen 
Partnerinnen und Partnern funktioniert. Ins-
gesamt haben die Gemeinden einen relativ 
großen Gestaltungsspielraum, wenn es da-
rum geht, Finanzierung und Unterstützung 
für Projekte einzuwerben, die sowohl für sie 
selbst bedeutsam als auch in der Region ak-
zeptiert sind.

3.1 Städtebauförderung und Sanierung

Das Land Brandenburg und der Bund stellen 
für die Erneuerung und Entwicklung räumlich 
abgegrenzter Fördergebiete in Städten und 
Gemeinden Investitionshilfen im Rahmen der 

Städtebauförderungsprogramme zur Verfü-
gung. Neben den Bund-Länder-Programmen 
Soziale Stadt und Stadtumbau Ost sind vor 
allem die Städtebauförderungsprogramme 
mit Fokus auf baulichen Erhalt und Sanie-
rung sowie Förderung von interkommunalen 
Kooperationen für das Bauen im ländlichen 
Raum von Bedeutung. Das Bund-Länder-
Programm Kleinere Städte und Gemeinden 
– überörtliche Zusammenarbeit und Netz-
werke (KLS) unterstützt beispielsweise die 
Daseinsvorsorge in den ländlichen Räumen. 

Instandsetzung und Umnutzung mit Hilfe der 
Städtebauförderung – der Bahnhof in 
Pritzwalk (Landkreis Prignitz, Foto: MIL)
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Städte und Gemeinden in dünn besiedelten 
bzw. ländlichen Räumen sollen wieder hand-
lungs- und damit zukunftsfähig gemacht wer-
den. Wichtigstes Element dabei: Durch über-
örtliche Kooperationen kleiner Städte und 
Gemeinden können die Kräfte gebündelt und 
Schlüsselinvestitionen durchgeführt werden. 

Das Programm Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren hat den Ausbau von zentralen inner-
städtischen Versorgungsbereichen zum Ziel. 
So werden Einzelvorhaben in Versorgungs-
bereichen gefördert, die durch Funktionsver-
luste, z. B. Gewerbeleerstand, unmittelbar 
bedroht oder davon bereits betroffen sind. 
Grundlage für die Förderung – von der der-
zeit u. a. die brandenburgischen Städte Lud-
wigsfelde, Guben und Rathenow profi tieren 
– ist ein von der Gemeinde beschlossenes 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept. 

Insbesondere das Programm Städtebau-
licher Denkmalschutz zeugt vom Erfolg 
der Städtebauförderung in Brandenburg. Die 
Hauptziele Erhaltung, Sanierung und Wie-
derbelebung der historischen Stadtkerne und 
-strukturen sowie die behutsame, fachge-
rechte Modernisierung und Instandsetzung 
von Denkmalen, die Erneuerung der öffent-
lichen Räume und die Stärkung von Wohn- 
und Zentrumsfunktionen werden seit nun-
mehr 25 Jahren erfolgreich umgesetzt.

Weitere Informationen unter: 
www.staedtebaufoerderung.info
 
Grundlage für die Zuwendung aus 
Städtebauförderprogrammen ist die 
Vorlage eines aussagekräftigen 
Integrierten Stadtentwicklungskonzepts 
(INSEK). Hilfreich ist der 
Selbstbindungsbeschluss der Gemeinde, 
gutes Planen und Bauen als 
kommunalpolitisches Ziel zu verankern.
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Städtebauliche Fördermaßnahmen verlan-
gen von der Gemeinde einen relativ hohen 
Grundaufwand und die Einhaltung bestimm-
ter Praxisregeln. Sie muss den Eigenanteil 
fi nanzieren, den erforderlichen Personalein-
satz und die benötigte Fachkompetenz si-
cherstellen. Hat sich eine Gemeinde aber 
erst einmal für diesen Weg entschieden und 
die Rahmenbedingungen erfüllt, erweist sich 
die Städtebauförderung als wirkungsvolles 
Instrument für die qualitative Aufwertung 
des Ortes. Ausschlaggebend dafür sind die 
zukunftsbetonte Ausrichtung, die inhaltliche 
Breite und Flexibilität, das hohe Maß an kom-
munaler Entscheidungshoheit, das Potenzial 
zur Einbindung vieler Beteiligter, die Konzen-
tration auf ein Fördergebiet und die sinnvolle 
Verknüpfung mit den jeweiligen Rechtsinstru-
menten. 

Engpässe in der lokalen Verwaltung 
lassen sich durch den zeitweisen Einsatz 
externer Fachkräfte ausgleichen.

3.2 Ländliche Entwicklung

Auf Landesebene wiederum unterstützt die 
EU mit ihrer LEADER-Förderung zur Regio-
nalentwicklung Kommunen, Einzelpersonen, 
Initiativen und Vereine, die sich für mehr Le-
bensqualität im ländlichen Raum einsetzen. 
Das Programm ist ein Förderschwerpunkt 
des Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER).

LEADER wird in regionalen Gebietskulis-
sen durch Lokale Aktionsgruppen (LAGs) in 
Zusammenarbeit mit dem Land umgesetzt. 
Die LAGs beschließen lokale und regionale 
Förderprioritäten, empfehlen förderwürdige 
Projekte und überwachen das Fördermittel-
budget.
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Die LAGs sind in privatrechtlicher Struktur, 
meist als Verein, organisiert. Vertreterin-
nen und Vertreter des Landkreises und der 
Kommunen, aus Initiativen und Vereinen, 
Wirtschaft und Sozialwesen sowie Privat-
personen kommen hier zusammen, um re-
gionale Entwicklungsziele zu diskutieren 
und zu beschließen. Im Vordergrund steht 
der Ausbau regionaler Stärken unter Aus-
nutzung der vorhandenen Chancen. Auf 
der Basis von zuvor erarbeiteten Regiona-
len Entwicklungsstrategien (RES) berät und 
unterstützt das Regionalmanagement der 
LAGs Akteurinnen und Akteure bei der Kon-
zeption und Qualifi zierung von Projekten 
sowie der Beantragung von Fördergeldern. 
Außerdem setzen sie eigene regionale Pro-
jekte in Gang.

Praxisbeispiel Premnitz: Aussichtsplattform an der Havel (Landkreis Havelland)

Auf dem unmittelbar an der Havel gele-
genen Einlaufbauwerk in Premnitz wurde 
zur BUGA 2015 mit Mitteln der integrierten 
ländlichen Entwicklung eine Aussichts-
plattform gebaut. Projektträgerin war die 
Stadt Premnitz. Die Holzkonstruktion in 
Form eines Steges ragt direkt über dem 
Fluss zwei Meter über den Gebäuderand 
hinaus und erlaubt einen atemberauben-
den Blick über die Kulturlandschaft. In-
formationstafeln des NABU erläutern den 
Besucherinnen und Besuchern die Flora und Fauna sowie die Einzelheiten der Havel-
renaturierung. Im Rahmen der Regionalen Entwicklungsstrategie 2014–2020 der LAG 
Havelland wurde der Bau (Gesamtkosten: 340.000 Euro Brutto) mit 75 Prozent der Net-
tobaukosten gefördert.

(Foto: cK, LAG Havelland)

Zum Förderspektrum gehören u. a.:

 die Erhaltung oder Wiederherstellung von 
historischen baulichen Elementen, 

 die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
ortsüblichen Nutzungsfähigkeit von Stra-
ßen, Geh- und Radwegen, 

 die Gestaltung von Angern und Plätzen 
und die Begrünung von Straßen,

 bei Vorhaben zur Erhaltung und Entwick-
lung ortsbildprägender Gebäude: nut-
zungsunabhängige Investitionen, z. B. 
Dach, Fassade und Fenster, 

 der Rückbau von nicht mehr genutzten 
baulichen Anlagen. 

Die Haushalts- und Verfahrensanforderun-
gen an die Gemeinde sind geringer als bei 
der Städtebauförderung, da jeweils nur Ein-
zelmaßnahmen gefördert werden und kein 
langer Beteiligungsprozess notwendig ist. 
Allerdings haben die Kommunen dadurch 
weniger Planungssicherheit, denn Vorhaben 
können nur schrittweise umgesetzt werden. 
Die Projekte müssen in der LAG abgestimmt 
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werden und den regionalen Entwicklungszie-
len sowie den lokalen Gestaltungsgrundsät-
zen entsprechen. 

3.3 Fördermittel-Mix

Für baukulturelle Projekte mit einem guten 
Konzept stehen oftmals verschiedene För-
dermöglichkeiten aus Fachprogrammen zur 
Verfügung: für bauliche, freiraumbezogene, 
kulturelle und bildungsbezogene Maßnah-
men. In der Regel müssen Fördermittel für 
die bauliche Sanierung mit Eigenmitteln für 
spätere Betreiberkonzepte und Nutzungen 
kombiniert werden. 

Projekte, die mit einem Fördermittel-Mix 
fi nanziert werden, sind mit Blick auf die 
Projektsteuerung allerdings anspruchsvoll: 
unterschiedliche Fördermittelfristen, Ge-
bietszuschnitte, Zweckbindungen, Zuwen-
dungsempfänger, Vergabe- und Abrech-

RICHTIG PLANEN UND BAUEN: 3 SÄULEN

Praxisbeispiel Altlandsberg: Mischfi nanzierung für das Schlossgut 
(Landkreis Märkisch Oderland)

Seit 2011 wird das Schlossgut Altlands-
berg saniert, umgestaltet und weiterent-
wickelt – stets basierend auf dem umfas-
senden Schlossgut-Konzept. Dank der 
Kombination verschiedener Fördermög-
lichkeiten war es möglich, ein neues Nut-
zungskonzept für das historische Schloss-
areal zu verwirklichen, das wiederum auf 
einer breiten Bürgerbeteiligung fußt.
Die Kommune konnte Mittel der Städ-
tebauförderung sowie der Ländlichen 
Entwicklung (LEADER) einwerben: Die Sicherung des Brau- und Brennhauses, der Au-
ßenanlagen und des Gutshauses wurde mit 1,8 Millionen Euro durch das Infrastrukturmi-
nisterium gefördert, die Sanierung der Schlosskirche mit rund 1,9 Millionen Euro durch 
das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz, die Innenausstattung des Brau- und 
Brennhauses (Restaurant) mit 113.000 Euro durch das europäische Förderprogramm 
ELER und Landesmittel der Ländlichen Entwicklung.

(Foto: Erik-Jan Ouwerkerk, Archiv AGHS)

nungsmodi sind zu berücksichtigen und 
aufeinander abzustimmen. Aber aufeinander 
bezogene Förderprogramme erleichtern die 
Projektentwicklung. Das Städtebauförde-
rungsprogramm „Kleinere Städte und Ge-
meinden“ als auf die Sicherung der Daseins-
vorsorge ausgerichtetes Förderprogramm 
lässt sich beispielsweise über die klein-
regionalen Entwicklungskonzepte mit der 
LEADER-Förderung räumlich verknüpfen. 
Generell empfi ehlt es sich zu prüfen, welche 
Fördermittel kombiniert werden könnten und 
an welcher Stelle sich die Fördermöglichkei-
ten sinnvoll ergänzen. 
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Anhang

Bezeichnung 
des Vorhabens Bestand □               Neubau □                 öffentlicher Raum □ 

Bauherr_in/ 
Eigentümer_in 

Lage des Projekts/
Adresse

Ja Nein Bemerkung

Bauaufgabe

Steht das Gebäude unter 
Denkmalschutz?

Handelt es sich um sonstige 
besonders erhaltenswerte 
Bausubstanz?

Gibt es eine 
Vorgängerbebauung?

Städtebauliche 
Bedeutung

Befi ndet sich das Gebäude im 
Zentrum oder am Ortsrand?

Ist das Gebäude charakteristisch 
für den Ort bzw. ortsbildprägend?

Handelt es sich um ein 
„Schlüsselprojekt“ für die 
Gemeinde?
Berührt das Vorhaben 
Landschaftselemente, die für 
den Ort typisch sind?

Freifl ächen-
planung

Ist der Pfl egeaufwand für die 
geplante Anlage langfristig zu 
leisten?
Greift die Planung prägende 
natürliche Gestaltungselemente 
und die besonderen Merkmale 
des historischen Ortskerns auf?
Kann der öffentliche Raum für 
mehrere Nutzungen zugänglich 
gemacht werden? Wird dadurch 
dessen Qualität gesteigert? 
Lässt sich der Pfl egeaufwand 
durch Rückbau oder Aufgabe 
der weniger wichtigen Flächen 
(Randlagen) reduzieren?

1. Checkliste Baukultur 



50

Ja Nein Bemerkung

Gestaltung und 
Bauweise

Werden ortstypische 
Baumaterialien/gesunde 
Bauprodukte verwendet?
Passt sich die Bauaufgabe der 
ortstypischen Maßstäblichkeit 
an?
Berücksichtigt das Projekt die 
prägenden und ortstypischen 
Farbgebungen?

Welche Anforderungen der 
energetischen Erneuerung und 
der Energieversorgung (z. B. 
Solarthermie, Photovoltaik) 
müssen berücksichtigt werden?

Nutzung

Wird das Objekt zurzeit genutzt? 
Wenn ja, wie?

Gibt es ein Nutzungskonzept? 
Wenn ja, welches?

Passt die geplante Nutzung 
zur Entwicklungsstrategie des 
Ortes?
Ist die geplante Nutzung 
in überregionale Konzepte 
integriert? Wenn ja, in welche?
Sind Wartung und Pfl ege 
nachhaltig gesichert? 
Wenn ja, wodurch?

Formelle 
Planungen

Liegt ein aktueller 
Flächennutzungsplan vor?

Liegt ein aktueller 
Bebauungsplan vor?

Verfügt die Gemeinde über eine 
Erhaltungssatzung?

Verfügt die Gemeinde über eine 
Gestaltungssatzung?

Verfügt die Gemeinde über eine 
Sanierungssatzung?

Verfügt die Gemeinde über eine 
Denkmalbereichssatzung?

ANHANG
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Ja Nein Bemerkung

Informelle 
Planungen

Gibt es informelle Planungen 
in der Gemeinde? Wenn ja, 
welche?

Lässt sich das Projekt damit 
verbinden? Wenn ja, wie?

Finanzierung

Gibt es kommunale 
Förderprogramme für private 
Bauvorhaben?
Erfüllt das Bauvorhaben die 
Anforderungen der Programme 
der Städtebauförderung?
Erfüllt das Bauvorhaben die 
Anforderungen der Förderung 
der ländlichen Entwicklung?

Können sonstige 
Förderprogramme genutzt 
werden (z. B. für energetische 
Erneuerung, Denkmalhilfe)?

Eignet sich das Bauprojekt 
für die Kombination von 
Fördermitteln?

Kann das Bauprojekt durch 
lokale Vereine, Stiftungen, 
Initiativen oder Privatpersonen 
unterstützt werden?
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3. Praktische Hilfestellungen: Webseiten und Adressen 

3.1 Expertinnen und Experten, Verbände, Vereine

- ADS-Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sanierungs- und Entwicklungsträger, 
 www.ads-stadtentwicklung.de 
- Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), www.arl-net.de 
- Arbeitsgemeinschaft (AG) Historische Dorfkerne in Brandenburg, 
 www.historische-dorfkerne-brandenburg.de 
- Arbeitsgemeinschaft (AG) Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg, 

www.ag-historische-stadtkerne.de 
- Architektenkammer Brandenburg, www.ak-brandenburg.de 
- Bildungsverein Bautechnik, www.bildungsvereinbautechnik.de 
- Brandenburg 21 – Verein zur nachhaltigen Lokal- und Regionalentwicklung im Land Bran-

denburg e.V., Potsdam, www.nachhaltig-in-brandenburg.de 
- Brandenburgische Ingenieurkammer, www.bbik.de
- Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, 
 www.politische-bildung-brandenburg.de
- Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen, www.blb.brandenburg.de 
- Brandenburgischer Verband Bildender Künstlerinnen und Künstler, www.bbk-brandenburg.de 
- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpfl ege und Archäologisches Landesmuseum 

(BLDAM), www.bldam-brandenburg.de 
- Bund Deutscher Architekten BDA, Landesverband Brandenburg, bda-brandenburg.de
- Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure (BDB) e. V., Landesverband Bran-

denburg, www.bdb-brandenburg.de 
- Bund Deutscher Landschaftsarchitekten BDLA, Landesgruppe Berlin/Brandenburg, 
 www.bdla-bb.bdla.de 
- Bundesstiftung Baukultur, www.bundesstiftung-baukultur.de 
- Deutsche Stiftung Denkmalschutz, www.denkmalschutz.de
- Dorfbewegung Brandenburg e.V., Netzwerk Lebendige Dörfer, www.lebendige-doerfer.de 
- Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V., www.fg-bau.de 
- Forum Ländlicher Raum, Netzwerk Brandenburg, forum-netzwerk-brandenburg.de 
- I-KU – Institut zur Entwicklung des ländlichen KulturRaums e.V., Baruth/Mark, www.i-ku.net 
- InnovationsZentrum Bau Berlin Brandenburg (IZB) e.V., www.izb-ev.de 
- Institut für nachhaltige Entwicklung und Strukturpolitik (INES) e.V., www.ines-potsdam.de 
- Jugendbauhütte Brandenburg-Berlin (IJGD, DSD), 
 www.denkmalschutz.de/denkmale-erleben/jugendbauhuetten/die-einzelnen-jugendbauhuet-

ten/jugendbauhuette-berlinbrandenburg.html 
- Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement in der Staatskanzlei, ehrenamt-in-

brandenburg.de 
- Landesverband Bauhandwerk Brandenburg und Berlin e.V., www.lv-bbb.de 
- Ländliche Baukultur Berlin-Brandenburg, Klasdorf, www.laendliche-baukultur.de 
- Lehmbaukontor Berlin Brandenburg e.V., www.lehmbaukontor.de 
- MIL: Bausteine zur Bürgerbeteiligung, www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.289441.de
- MIL: Themenseite Baukultur, www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.147637.de 
- Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg, www.plattformkulturellebildung.de 
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- Rat für Baukultur und Denkmalkultur im Deutschen Kulturrat, www.baukulturrat.de
- Städteforum Brandenburg, www.staedteforum-brandenburg.de 
- Stiftung Mitarbeit: Wegweiser Bürgergesellschaft, www.buergergesellschaft.de 
- Vereinigung Freischaffender Architekten Deutschlands (VFA) e.V., Landesgruppe Berlin/

Brandenburg, www.vfa-bb.de 
- Vereinigung für Stadt-, Regional- u. Landesplanung (SRL), www.srl.de 

3.2 Förderprogramme

- ELER – Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: 
 www.eler.brandenburg.de und www.eler-echteinfach.de
- LEADER – Liaison entre actions de développement de l'économie rurale, 

„Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“
- Städtebauförderung: www.staedtebaufoerderung.info und www.mil.brandenburg.de 

• Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, www.aktivezentren.de 
• Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke, 
 www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.219038.de 
• Soziale Stadt, www.lbv.brandenburg.de/744.htm 
• Städtebaulicher Denkmalschutz, www.lbv.brandenburg.de/742.htm 
• Stadtumbau Ost, www.lbv.brandenburg.de/745.htm 

- Denkmalhilfe des Landes, 
 www.mwfk.brandenburg.de/media_fast/4055/F%C3%B6rdergrunds%C3%A4tze%20Denk-

malhilfe%202017.pdf
- Förderprogramm „Die Stadtentdecker“ des MIL für Schulprojekte, 
 www.mil.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.408778.de 
- Fördermöglichkeiten für kulturelle Bildung im Land Brandenburg,  
 www.plattformkulturellebildung.de/forderung 
- Tourismusförderung und Regionale Wirtschaftsförderung in Brandenburg, www.ilb.de 
- Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden, 

www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.147203.de 
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